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Teil I: Berufliche Bildung: 
Ausbildungs-, Berufs- und Lebenschancen 
für die Jugend 

1. Ausbildungsplatzbilanz 1986 und Ausblick auf 
1987 und die kommenden Jahre 

Die Ausbildungsbilanz zum 30. September 1986 hat wie-
der mit einem verbesserten Ergebnis geschlossen: Die 
rechnerische Lücke zwischen Angebot und Nachfrage 
hat sich bundesweit halbiert, die Zahl der Jugendlichen, 
die noch eine Lehrstelle suchen, ist deutlich weiter 
gesunken, die Zahl noch nicht besetzter Ausbildungs-
plätze ist beträchtlich gestiegen. Wenn diese Entwick-
lung anhält, rückt der zahlenmäßige Ausgleich zwischen 
Nachfrage und Angebot in realistische Nähe. Die Ausbil-
dungsleistungen 1986 aller an der beruflichen Bildung 
Beteiligten haben zu einer nachprüfbaren „Bilanz des 
Erfolges" geführt. Dieser Erfolg wurde trotz immer noch 
sehr hoher Ausbildungsnachfrage der Jugendlichen er-
reicht, nicht zuletzt deshalb, weil sich die wi rtschaftliche 
Lage in den letzten Jahren kontinuierlich gebessert hat. 

Das duale System der beruflichen Bildung hat sich 1986 
erneut wie auch in den vergangenen schwierigen Jahren 
bewäh rt. 1986 sind rund 54000 Ausbildungsverträge 
mehr abgeschlossen worden als 1982 (vgl. Übersicht 1). 
Für die wieder große Ausbildungsleistung im vergange-
nen Jahr, die trotz demographisch bedingter hoher Nach-
frage und jahrelanger starker Beanspruchung des Aus-
bildungssystems erreicht wurde, gebührt in erster Linie 
den ausbildenden Betrieben der Wirtschaft, den Praxen 
der Freien Berufe und den Verwaltungen Dank. 

Die Bundesregierung hat zu dieser positiven Entwick-
lung beigetragen, indem sie vernünftige Rahmenbedin-
gungen geschaffen, auf die Marktkräfte und die Selbst-
verantwortung der Wi rtschaft gesetzt und nur subsidiäre 
Förderung der beruflichen Bildung hinzugefügt hat. Diese 
Politik hat in den letzten vier Jahren dazu geführt, daß pro 
Jahr 46000 bis 76000 Ausbildungsplätze mehr als 1982 
angeboten wurden, was in der Summe mehr als eine 
Viertel Million ergibt, weit mehr, als mit staatlichen 
Zwangsregelungen je zu erreichen gewesen wären. Die 
Chancen der Jugendlichen in Ausbildung und Beruf 
haben sich sichtlich und spürbar verbessert. Die Quote 
der arbeitslosen Jugendlichen geht allmählich, aber 
deutlich zurück. 

Dennoch sind noch längst nicht alle Probleme gelöst. 
Probleme gibt es zum einen bei der Berufswahl: Zu viele 
Jugendliche und insbesondere zu viele junge Frauen 
drängen in wenige, schon immer gefragte Berufe. Noch 
mehr Betriebe müssen ein vielseitiges und breit verwert-
bares Ausbildungsplatzangebot bereitstellen. Insbeson-
dere das starke wi rtschaftliche Gefälle zwischen den 
verschiedenen Regionen erschwert weitere berufsbil-
dungspolitische Fortschritte. 

Die regionalen Unterschiede, die bereits 1985 gegenüber 
früheren Jahren größer geworden waren, sind daher 
1986 geblieben. Mit Abstand am günstigten ist die Situa-
tion in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg, in 
diesen beiden Ländern ist die Zahl der unbesetzten Aus-
bildungsstellen jeweils mehr als doppelt so groß wie die 

Zahl der noch nicht vermittelten Bewerber. Am schwie-
rigsten ist die Lage in Bremen, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen (vgl. Kapitel 2.4). 62,6 % der noch 
nicht vermittelten Ausbildungsplatzbewerber kommen 
allein aus diesen drei Ländern. Allerdings bestehen auch 
innerhalb der großen Flächenstaaten erhebliche regio-
nale und lokale Unterschiede, die besonders deutlich 
werden, wenn man einzelne Arbeitsamtsbezirke betrach-
tet. Einem deutlichen Überangebot an Ausbildungsplät-
zen in einer Reihe von vorwiegend süddeutschen Arbeits-
amtsbezirken stehen typische Problemgebiete haupt-
sächlich im norddeutschen Raum und in einzelnen 
Gebieten Nordrhein-Westfalens gegenüber, in denen 
sich die Lage im Vergleich zu früheren Jahren zum Vor-
jahr kaum gebessert hat (vgl. Teil II, Kapitel 2). 

Die Nachfrage ist im letzten Jahr gegenüber 1985 um 
rund 24000 Bewerber zurückgegangen; sie betrug rund 
731 000 und entspricht damit in etwa der Prognose des 
Berufsbildungsberichts 1986 1 ), in dem die Nachfrage mit 
rund 740000 angenommen wurde (vgl. Kapitel 2.1). 

Das Angebot an Ausbildungsplätzen belief sich zum 
30. September auf rund 716000 und ist damit etwas 
weniger zurückgegangen als die Nachfrage (vgl. Kapi-
tel 2.2). Diese positiv zu we rtende Entwicklung bedeutet 
zwar, daß das Angebot auch von der Nachfrageentwick-
lung abhängt, aber nicht zwangsläufig in gleichem Um-
fang wie die Nachfrage zurückgehen muß. 

Bis zum 30. September 1986 wurden rund 685000 neue 
Ausbildungsverträge abgeschlossen, dies waren rund 
12000 oder 1,7 % weniger als 1985 (vgl. Kapitel 2.2). 

Die bereits in den vergangenen Jahren und insbeson-
dere 1985 zu beobachtenden strukturellen Veränderun-
gen der Nachfrage haben zugenommen (vgl. Kapitel 2.1). 
Die Zahl der Abgänger aus den Hauptschulen ist erneut 
deutlich gesunken. Gerade diese Jugendlichen haben 
aber früher den Hauptanteil der Bewerber um Ausbil-
dungsplätze im Handwerk gestellt, während die Bewer-
ber mit mindestens mittlerem Schulabschluß nach wie 
vor ihre Ausbildungswünsche auf kaufmännisch-verwal-
tende Berufe sowie auf den Dienstleistungsbereich kon-
zentrieren. 

Dennoch haben zum 30. September 1986 bereits 93,7 
aller registrierten Ausbildungsplatzsuchenden eine Aus-
bildungsmöglichkeit erhalten gegenüber 92 % im Vor-
jahr. Wie in jedem Jahr waren die Ausbildungsanstren-
gungen zu diesem Zeitpunkt jedoch keineswegs zuende, 
sie wurden vielmehr auch danach gezielt fortgesetzt, um 
den bis dahin noch nicht vermittelten Jugendlichen eine 
Ausbildungschance zu geben. Im gleichen Zeitraum 
haben Jugendliche ihre Ausbildung aus unterschied-
lichen Gründen während der Probezeit abgebrochen, 
von denen jedoch eine Reihe eine neue Ausbildung 
begonnen haben dürfte. 

Durch die intensiven Bemühungen der Wirtschaft und 
der Berufsberatung' sowie von Bund und Ländern konnte 
erreicht werden, daß die Zahl der am 30. September noch 
nicht vermittelten 46270 Bewerber bis zum 31. Dezember 
auf 30674 zurückgeführt werden konnte (vgl. Kapitel 2.4). 
Damit hat sich die Versorgungsquote der zum Stichtag 
registrierten Bewerber zum Jahresende auf 96 % erhöht 
(1985: 95 %). 

1 ) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 7 und 34 
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Zu den Vermittlungsaktivitäten nach dem offiziellen Stich-
tag gehören: 
— Vermittlung durch die Berufsberatung in den Arbeits-

ämtern 
— Nach- und Wiederbesetzung von Ausbildungsplätzen 

durch die Betriebe 
— Programme der Länder im schulischen und außer-

schulischen Ausbildungsbereich 
— Das Benachteiligtenprogramm des Bundesministers 

für Bildung und Wissenschaft. 

Bei diesen Maßnahmen ist zu bedenken, daß sich die 
Aufstockung des Benachteiligtenprogramms für 1987 
und auch ein Teil der Maßnahmen der Länder erst 1987 
auswirken können. Durch diese Maßnahmen wird sich 
die Zahl der noch nicht vermittelten Jugendlichen wie in 
den Vorjahren im Frühjahr dieses Jahres weiter verrin-
gern. 

Die Ausbildungsplatzbilanz 1986 zeigt aber auch, daß 
trotz des erkennbaren, aber noch nicht durchgreifenden 
Rückgangs der Nachfrage kein Anlaß für eine Reduzie-
rung der Ausbildungsanstrengungen in diesem Jahr 
besteht. Wenn sich auch mit dem Ausbildungsjahr 
1986/87 die große zahlenmäßige Überlastung des dua-
len Systems durch die Ausbildung der Jugendlichen der 
geburtenstarken Jahrgänge dem Ende zuneigt, bleiben 
weiterhin neben den immer stärker in den Vordergrund 
rückenden qualitativen Fragen der Berufsbildung quanti-
tative Engpässe zu beseitigen, die durch regionale und 
berufs-sektorale Verwerfungen gekennzeichnet sind. 
Denn wenn auch die quantitativen Probleme der vergan-
genen Jahre durch die eindrucksvoll hohe Ausbildungs-
bereitschaft der Wi rtschaft, der Freien Berufe und der 
Verwaltungen, durch die klare Rahmensetzung in der 
Berufsbildungspolitik seitens der Bundesregierung sowie 
durch die unterstützenden Maßnahmen der Länder bun-
desweit weitgehend bewältigt werden konnten, kommt 
es 1987 und in den folgenden Jahren verstärkt darauf an, 
bei deutlich stärker sinkender Nachfrage der Jugendli-
chen eine weitere Auseinanderentwicklung des Ausbil-
dungsstellenmarktes in regionaler und struktureller Hin-
sicht zu vermeiden und zu erreichen, daß das betriebliche 
Ausbildungsplatzangebot und die Berufswünsche der 
Jugendlichen noch besser zusammenfinden. Die inso-
weit fortbestehende Öffnung der Schere zwischen Nach-
frage und Angebot muß weiter geschlossen werden. Die 
regionalen und sektoralen Probleme sind 1986 ange-
sichts der insgesamt positiven Entwicklung deutlicher 
hervorgetreten: Belege dafür sind sowohl die erheblich 
gestiegene Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze (vgl. 
Kapitel 2 und 4) als auch in einzelnen Regionen und 
Berufsbereichen eine immer noch hohe Zahl nicht ver-
miftelter Lehrstellenbewerber. 

Die Betriebe müssen sich in ihrem Ausbildungsplatz-
angebot in noch stärkerem Maße als bisher auf den 
Rückgang der Zahl der Hauptschüler, auf die gleichzeitig 
wachsende Zahl der Bewerber mit höheren Schulab-
schlüssen sowie auf die noch nicht ausgeschöpften 
Möglichkeiten zur Ausbildung von jungen Frauen ferner 
auch der ausländischen Jugendlichen und der Sonder-
schulabsolventen einstellen. Denn auf Grund der demo-
graphischen Entwicklung ist die Anzahl der männlichen 
Hauptschulabsolventen, die früher — insbesondere im 
Handwerk — den Hauptanteil der Lehrlinge gestellt 
haben, immer mehr und auch 1986 zurückgegangen; 
junge Frauen mit mittlerer Reife oder Abitur bewarben 

sich dagegen immer zahlreicher um betriebliche Ausbil-
dungsplätze. Sie müssen allerdings auch in einem viel 
umfassenderen Ausmaß als bisher die vielfältigen Chan-
cen in allen Berufsbereichen, auch beispielsweise in 
feinmechanischen Berufen sowie Berufen des Hand-
werks suchen und nutzen; sie sollten ihre Berufswün-
sche nicht nur auf Büroberufe und kaufmännische Berufe 
sowie auf den Dienstleistungsbereich richten (vgl. Kapitel 
4.4). 

Wirtschaft und Verwaltungen dürfen auch 1987 auf kei-
nen Fall in ihren Ausbildungsanstrengungen nachlas-
sen. Dabei ist besonderes Ausbildungsengagement auf 
die beschriebenen regionalen, berufs-sektoralen und 
personengruppenspezifischen Probleme zu richten. 
Dies wird daher neben den Initiativen und Maßnahmen 
zur Steigerung der regionalen und beruflichen Mobilität 
der Ausbildungspiatzbewerber ein besonderer Schwer-
punkt der Ausbildungsplatzaktivitäten der Bundesregie-
rung im Jahr 1987 sein. 

1987 und in den nachfolgenden Jahren bis in das näch-
ste Jahrzehnt hinein kommt es zunehmend darauf an, 
das berufliche Bildungssystem in qualitativer und struktu-
reller Hinsicht weiterzuentwickeln. Die Bundesregierung 
mißt der weiteren Qualitätssteigerung der beruflichen 
Bildung besondere Bedeutung bei. Neben der fortschrei-
tenden erfolgreichen Lösung der quantitativen Probleme 
geht es für alle an der beruflichen Bildung Beteiligten 
verstärkt um eine Lösung der Qualitätsfragen der Berufs-
bildung und der beruflichen Weiterbildung (vgl. Kapitel 4). 
Die Anforderungen an die in der beruflichen Bildung 
Ausgebildeten bestehen in Zukunft mehr als bisher in 
Fertigkeiten und Kenntnissen, in Können und Kreativität, 
in aktuellem Wissensstand und kontinuierlicher Fortbil-
dung, in Spezialkenntnissen und Schlüsselqualifikatio-
nen. Bildungs- und insbesondere Berufsbildungspolitik 
stehen hier vor einem Feld von Aufgaben, deren Lösung 
gerade erst begonnen hat und die alle an der beruflichen 
Bildung Beteiligten bis ins nächste Jahrtausend beglei-
ten werden. Berufliche Bildung und Weiterbildung für die 
Ausgebildeten müssen auch in Zukunft so effizient, nütz-
lich auf dem Arbeitsmarkt und qualifizierend sein, daß 
duale Ausbildung und Weiterbildung weiterhin ihre At-
traktivität behalten, um dem Arbeitsmarkt das nötige pra-
xisnah ausgebildete Fachpersonal anbieten zu können. 

2. Nachfrage nach und Angebot an 
Ausbildungsplätzen 1986 

Grundlage der Ausbildungsplatzstatistik über Angebot 
und Nachfrage ist § 3 Abs. 2 des Berufsbildungsförde-
rungsgesetzes (BerBiFG). Danach umfaßt das Ausbil-
dungsplatzangebot einerseits alle neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge, die in den vorangegangenen zwölf 
Monaten bis zum 30. September eines Jahres in das 
Verzeichnis der Berufsbildungsverhältnisse eingetragen 
wurden und andererseits die Zahl der den Arbeitsämtern 
gemeldeten, zum 30. September desselben Jahres noch 
unbesetzten Ausbildungsplätze. Entsprechend umfaßt 
die Ausbildungsplatznachfrage alle neu abgeschlosse-
nen Verträge und die Zahl der zum 30. September bei den 
Arbeitsämtern gemeldeten, Ausbildungsplätze suchen-
den Personen. 

Bei dieser Gesetzesdefinition von Angebot und Nach

-

frage auf dem Ausbildungsstellenmarkt steht die Aktuali

-

tät und Verfügbarkeit der Daten im Vordergrund. Sie kann 
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Tatbestände von Angebot und Nachfrage nicht einschlie-
ßen, die sich der amtlichen Statistik entziehen. So bleiben 
nicht gemeldete und unerfüllte Ausbildungswünsche der 
Jugendlichen genauso unberücksichtigt wie jene Aus-
bildungsplätze der Betriebe, die weder gemeldet noch 
besetzt wurden. 

Da der Anteil dieser nicht erfaßten Nachfrage und Aus-
bildungsplatzangebote auf Grund der hohen Einschalt-
quote der Arbeitsämter (87 % auf der Nachfrageseite und 
71 % auf der Angebotsseite) vergleichsweise klein ist, 
deckt die beschriebene Definition den weitaus größten 
Teil von Angebot und Nachfrage ab. 

Stellt man beide Größen gegenüber, ergibt sich 1986 
eine Angebots-Nachfrage-Relation (angebotene Ausbil-
dungsplätze je 100 Nachfrager) von 97,9; ein We rt, der im 
Vergleich der letzten drei Jahre rechnerisch eine deutlich 
verbesserte Ausbildungssituation signalisiert und eine 
Verringerung der vorjährigen statistischen Angebots-
lücke um mehr als die Hälfte bedeutet (von 36900 Ausbil-
dungsstellen 1985 auf 15100 im Jahre 1986). 

2.1 Nachfrage 

Die Nachfrage nach betrieblichen Ausbildungsplätzen 
lag 1986 mit rund 731 000 um 3,2 % niedriger als 1985. 
Gleichzeitig hat sich das Angebot um 0,4 % auf rund 
716300 nur geringfügig verringert (vgl. Übersicht 1). 
Nach 1985 ist die Nachfrage somit zum zweiten Mal, und 
zwar stärker zurückgegangen. Dies ist ein deutlicher 
Hinweis, daß die demographische Welle, also der Rück-
gang der Schulabsolventen, sich jetzt auch deutlich auf 
die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen auswirkt. 

Diese Entwicklung ist jedoch später eingetreten, als nach 
der Schulabgängerentwicklung zu erwarten gewesen 
wäre. Sie war begleitet von einer nachhaltigen Verände-
rung der Bewerberstruktur und des Nachfrageverhal-
tens. Ein Blick auf die Berufsberatungsstatistik 1985/86 
der Bundesanstalt für Arbeit verdeutlicht diese Verände-
rungen: 

— Während die Zahl der Bewerber, die direkt im An-
schluß an ihren Schulabgang einen Ausbildungsplatz 
suchten, im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % zurück-
ging, stieg die Anzahl der sogenannten Altbewerber, 
deren Schulabgang schon mindestens ein Jahr zu-
rückliegt, um 1,8 0/0 an (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.4). Beson-
ders in großstädtischen Bereichen ist der Anteil der 
Altbewerber an den Ausbildungsplatzbewerbern ins-
gesamt mit etwa 33 % besonders hoch. Aber auch in 
den ländlichen Regionen sind etwa 25 % der Ausbil-
dungsplatzsuchenden Altbewerber. Die jungen 
Frauen sind bei den Altbewerbern in allen Regionen 
überproportional vertreten. 

— Nahezu jeder dritte Bewerber besuchte vor seiner 
Ausbildungsplatzsuche eine berufliche Vollzeitschule, 
z. B. Berufsfachschule, Berufsgrundbildungsjahr, oder 
ein Berufsvorbereitungsjahr, in dem berufliche Vor-
kenntnisse vermittelt wurden. 

— Parallel hierzu ist der Anteil der Bewerber, die 18 
Jahre und älter sind, von 52,5 % auf knapp 55 
angewachsen (vgl. Teil II, Kapitel 1.1.2). Mehr als jeder 
zweite Bewerber war demnach volljährig, als er einen 
Ausbildungsplatz suchte. 

— Im Gegensatz zur abnehmenden Anzahl deutscher 
Bewerber (4,3 %) haben sich die Bewerbungen aus-
ländischer Personen um 5,3 % erhöht. 

— Der Bewerberanteil junger Frauen ist wiederum, wenn 
auch nur geringfügig (von 56,7 %), auf 57,1 % ange-
stiegen. Diese Entwicklung hängt mit dem überdurch-
schnittlichen Rückgang männlicher Bewerber (4,6 %) 
zusammen; dagegen blieb die Entwicklung der weib-
lichen Bewerber mit 3,2 % hinter der durchschnittli-
chen Nachfrage-Entwicklung zurück. 

— Gegliedert nach Schulabschlüssen gibt es bei allen 
Bewerbergruppen um Ausbildungsplätze im Vergleich 
zum Vorjahr einen zahlenmäßigen Rückgang. Beson-
ders groß ist der prozentuale Rückgang aber bei den 
Bewerbern ohne bzw. mit Hauptschulabschluß in 
Höhe von 8,7 % bzw. 4,8 %. Aber auch die Bewerber- 

Übersicht 1: Versorgung der Jugendlichen mit Ausbildungsplätzen 1976 bis 1986 (jeweils zum 30. September) 

Jahr Neuab- Unbesetzte Noch nicht Angebot an Nachfrage Angebotsüberhang (+) 
geschlossene Ausbildungs- vermittelte Ausbildungs- nach bzw. 
Ausbildungs- stellen Bewerber plätzen Ausbildungs- Nachfrageüberhang (-) 
verträge plätzen 

1 2 3 4=1+2 5=1+3 6=4-5 7-6:5 

Anzahl Prozent 

1976 495 800 18100 27 700 513 900 523 500 - 	9 600 - 	1,8 

1977 558400 25500 27000 583900 585400 - 	1500 - 	0,3 

1978 601 700 22 300 23 800 624 000 625 500 - 	1 500 - 	0,2 

1979 640 300 36 900 19 700 677 200 660 000 + 17 200 + 2,6 

1980 650 000 44 600 17 300 694 600 667 300 + 27 300 + 4,1 

1981 605 636 37 348 22140 642 984 627 776 + 15 208 + 2,4 

1982 630 990') 19 995 34180 650 985 1 ) 6651701) - 	14185 - 	2,1 

1983 676 734 19 641 47 408 696 375 724142 - 	27 767 - 	3,8 

1984 705 652 21 134 58 426 726 786 764 078 - 	37 292 - 	4,9 

1985 697 089 22 021 58 905 719110 755 994 - 36 884 - 	4,9 

1986 685178 31 170 46 270 716 348 731 448 - 	15100 - 	2,1 

Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Ubersicht 1, Seite 3 

1) Wegen Berichtigung von Meldungen gegenüber Berufsbildungsbericht 1986 korrigierter We rt. 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung; Bundesanstalt für Arbeit, Erhebung zum 30. September 
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zahl mit mittlerem Abschluß ist um 3,6 % zurückge-
gangen. Selbst bei den Bewerbern mit Studienberech-
tigung ist ein leichter Rückgang um 0,1 % zu verzeich-
nen. Damit hat sich der Trend zu höheren Schulab-
schlüssen auch 1986 fortgesetzt. 

- Der Anteil der Bewerber mit einer Studienberechti-
gung ist weiter gestiegen (Anteil 1986: 14,7 %; 1985: 
14,2 %); konstant geblieben ist der Anteil der Bewer-
ber mit einem mittleren Schulabschluß (1986: 44,2 %; 
1985: 44,1 %); gesunken sind dagegen die Anteile der 
Bewerber mit einem Hauptschulabschluß (1986: 
36,8 %; 1985: 37,2 %) und ohne Hauptschulabschluß 
(1986: 4,2 %; 1985: 4,5 %). Rund 94000 Bewerber, das 
ist jeder siebte Bewerber, besitzen entweder eine all-
gemeine oder fachgebundene Hochschulreife. Rund 
59 % der Bewerber verfügen entweder über einen 
mittleren oder einen höheren Schulabschluß. Die 
„klassischen" Bewerber um einen betrieblichen Aus-
bildungsplatz, das waren lange Zeit die Bewerber mit 
Hauptschulabschluß, haben zahlenmäßig auch 1986 
weiter an Bedeutung verloren. Nur etwas mehr als ein 
Drittel der Bewerbungen entfällt noch auf diese tradi-
tionelle Gruppe der Lehrstellenbewerber. 

Diese Entwicklungen haben Konsequenzen für den Aus-
bildungsmarkt. Denn die Praxis zeigt bisher, daß Bewer-
ber mit unterschiedlichen Schulabschlüssen und Bil-
dungswegen auch unterschiedliche Ausbildungsberufe 
bevorzugen. Insofern führten diese tiefgreifenden Ände-
rungen in der Bewerberstruktur auch zu berufsstrukturel-
len Ungleichgewichten: Dem gestiegenen Bewerberan-
teil junger Frauen und dem deutlich erhöhten schulischen 
Abschlußniveau der Bewerber folgte eine sehr starke 
Ausrichtung der Berufswünsche auf kaufmännisch-ver-
waltende Berufe. Auch wenn durchschnittlich jeder zwei-
te Vermittelte seinen vorrangigen Ausbildungswunsch 
geändert hat - wie sich aus der Berufsberatungsstatistik 
der Bundesanstalt für Arbeit ergibt -, reichte das erhöhte 
Angebot an Ausbildungsstellen in diesem immer noch 
engen Ausbildungsbereich nicht aus, alle Wünsche zu 
erfüllen. 

Andererseits konnten vor allem in vielen Handwerksbe-
trieben insbesondere im Süden der Bundesrepublik 
Deutschland - nicht alle angebotenen Ausbildungsstel-
len besetzt werden. Hier hat offensichtlich eine Entwick-
lung ihren Anfang genommen, die in den nächsten Jah-
ren in immer mehr Ausbildungsbetrieben infolge der 
erheblich nachlassenden Ausbildungsplatznachfrage er-
wartet werden muß: eine Knappheit an Bewerbern. 

2.2 Angebot und neu abgeschlossene Ausbildungs-
verträge 

Während die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 1986 
schon spürbar zurückging, hat das Angebot an Ausbil-
dungsplätzen mit rund 716300 Plätzen das Vorjahreser-
gebnis nur knapp unterschritten (-0,4 %). Dieses Ergeb-
nis ist das dritthöchste seit 1976; es bleibt nur geringfügig 
unter den bislang höchsten Zahlen der Angebote der 
Jahre 1984 und 1985 zurück (vgl. Übersicht 1). 

Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge lag um 1,7 % 
unter dem Vorjahreswert und betrug insgesamt 685200. 
Infolge dieses im Vergleich zur Nachfrage geringeren 
Rückgangs der Vertragsabschlüsse konnten bis zum 

Stichtag 30. September 1986 nahezu 94 % der Nachfra-
ger einen Ausbildungsplatz erhalten. Dieses Ergebnis 
wäre noch günstiger ausgefallen, wäre es gelungen, die 
insbesondere im Handwerk angebotenen Plätze zu ei-
nem höheren Anteil zu besetzen. Etwa zwei Drittel der am 
30. September 1986 noch unbesetzten Ausbildungsstel-
len waren Plätze des Handwerks. Der Rückgang der 
Bewerber mit einem Hauptschulabschluß, die traditionell 
Ausbildungsplätze des Handwerks nachfragen, schlägt 
hier mit einem Rückgang der Verträge von 4,0 % deutlich 
zu Buche. 

Dennoch konnten insgesamt knapp 96 % der angebote-
nen Ausbildungsplätze 1986 besetzt werden. Dieses gute 
Ergebnis ist auf die nahezu gleichbleibend hohen Ver-
tragsabschlüsse in dem Ausbildungsbereich Industrie 
und Handel zurückzuführen. Auch im Bereich Sonstige 
(Freie Berufe, Hauswirtschaft und Seeschiffahrt) wurde 
die Vorjahreszahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge fast wieder erreicht (vgl. Übersicht 2). Im 
öffentlichen Dienst (3,4 %) sowie in der Landwirtschaft 
(4,2 %) wurde die Zahl der Ausbildungsverträge aus dem 
Vorjahr um 900 bis 950 Verträge unterschritten. 

Übersicht 2: Neuabgeschlossene Ausbildungs-
verträge 1986 nach Ausbildungsbereichen 

Ausbildungsbereich 

Industrie und Handel 

Neuabge

-

schlossene 
Verträge 

Anzahl 

349378 

Veränderung 
1985 

Anzahl 

- 	79 

zu 

Prozent 

0,0 

Handwerk 227592 - 9427 - 	4,0 

Öffentlicher Dienst 26063 - 	904 - 	3,4 

Landwirtschaft 21586 - 	946 - 	4,2 

Sonstige zusammen 60559 - 	555 - 	0,9 

Davon 

Freie Berufe 

Hauswirtschaft 

Seeschiffahrt 

Alle Ausbildungsbereiche 

55157 

4962 

440 

685178 

- 	652 

202 

- 	105 

- 11911 

- 	1,2 

4,2 

- 19,3 

- 	1,7 

Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Ubersicht 2, Seite 3 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September 

Auch in den einzelnen Ausbildungsberufen war die Ver-
tragsentwicklung uneinheitlich. In den Berufen Tierarzt-
helfer/Tierarzthelferin (15,1 %), Mechaniker/Mechanike-
rin (5,2 %), Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauf-
frau (4,4 %) und Werkzeugmacher/Werkzeugmacherin 
(4,3 %) hat die Zahl der neuen Ausbildungsverträge 
gegenüber dem Vorjahr besonders stark zugenommen. 
Oberdurchschnittlich hohe Vertragsrückgänge liegen in 
den Berufen Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin im 
ländlichen Bereich (18,5 0/0), Landmaschinenmechani-
ker/ Landmaschinenmechanikerin (14,4 0/0), Fleischer/ 
Fleischerin (12,6 0/0) und Tischler/Tischlerin (8,7 %) vor 
(vgl. Teil II, Kapitel 1.1.1). 
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2.3 Unbesetzte Ausbildungsstellen und noch nicht 
vermittelte Bewerber 

Die Schere zwischen noch nicht vermittelten Bewerbern 
und unbesetzten Ausbildungsstellen begann sich 1986 
bundesweit zahlenmäßig und global zu schließen. Dazu 
hat sowohl der beachtliche Rückgang der noch nicht 
vermittelten Bewerber (21,4 %) als auch der sehr starke 
Anstieg der unbesetzten Plätze (41,5 %) zum Ende des 
Berichtsjahres der Berufsberatung (30. September 1986) 
beigetragen. Zu diesem Zeitpunkt standen rund 31 200 
noch unbesetzten Ausbildungsstellen rund 46300 noch 
nicht vermittelte Bewerber gegenüber. Regional und 
berufssektoral ist die Schere weiterhin geöffnet. 

Die noch freien Angebote konzentrieren sich auf die Bau- 
und Baunebenberufe (einschließlich Tischler) mit 6863 
freien Plätzen, auf die Metallberufe mit 4981, auf die 
Berufe für Waren- und Dienstleistungskaufleute mit 4908 
und auf die Ernährungsberufe mit 4571 noch unbesetz-
ten Ausbildungsstellen. Diese Berufsgruppen gehören 
zudem auch zu den Berufen, bei denen die noch freien 
Plätze gegenüber dem Vorjahr sehr stark gewachsen 
sind. 

Von den 46270 noch nicht vermittelten Bewerbern waren 
30106 (65 %) junge Frauen und 16164 (35 %) junge 
Männer; 4130 der noch nicht vermittelten Bewerber 
waren Ausländer. Wie auch in den Vorjahren stehen bei 
dieser Gruppe die jungen Frauen (Anteil 1986: 8,2 % der 
gemeldeten Bewerberinnen) und die ausländischen Be-
werber (Anteil 1986: 10,5 %) vor überdurchschnittlichen 
Vermittlungsproblemen (durchschnittlicher Anteil 1986: 
7,2 %). 

Nach Schulbildung aufgeschlüsselt erhielt man folgende 
Anteile für die noch nicht vermittelten Bewerber (in 
Klammern Absolutzahlen): 

Ohne Hauptschulabschluß 	 8,6 % (2334) 
mit Hauptschulabschluß 	 8,0 % (18744) 
mit mittlerem Abschluß 	 6,0 % (17 103) 
mit Fachhochschulreife 	 9,5 % (1 984) 
mit Hochschulreife 	 7,6 % (4784) 
Studienabbrecher und Fachhoch-
schul-/Hochschulabsolventen 12,2 % (1 321). 

Der Anteil noch nicht vermittelter Bewerber ist bei allen 
Gruppen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen 1 ). 
Besonders deutlich ist diese Verbesserung für Bewerber 
ohne Hauptschulabschluß (1985: 11,2 %) sowie Studien-
abbrecher und Fachhochschul-/Hochschulabsolventen 
(1985: 15,2 %). 

Die zunehmende Ausrichtung der Berufswünsche auf 
nichtgewerbliche Berufe (1986: 62,7 %; 1985: 61,8 %) 
führte auch 1986 zu berufsstrukturellen Problemen. So 
überstieg die Zahl der am 30. September noch unbesetz-
ten Ausbildungsplätze in den Metallberufen die der noch 
nicht vermittelten Bewerber um rund 300. Das entspre-
chende Zahlenverhältnis für die Ernährungsberufe be-
trägt rund 2800 und für die Bau- und Baunebenberufe 
rund 3800. Auf der anderen Seite übertrifft die Zahl der 
noch nicht vermittelten Bewerber bei den Waren- und 

1 ) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 4 

Dienstleistungskaufleuten die Zahl der noch unbesetzten 
Ausbildungsplätze um rund 6300. Noch deutlicher ist der 
Unterschied bei den Organisations-, Verwaltungs- und 
Büroberufen mit einem Nachfrageüberhang von rund 
8 400. 

Diese berufsstrukturellen Ungleichgewichte konnten 
aber — von regionalen Sonderentwicklungen abgese-
hen — gegenüber den Vorjahren vermindert werden. 
Dies wird deutlich, wenn die Vermittlungswünsche der 
noch nichtvermittelten Bewerber mit den noch unbesetz-
ten Ausbildungsstellen verglichen werden. Fast zwei Drit-
tel der unbesetzten Stellen, das sind 19662 oder 63,1 
(1985: 13329 oder 60,5 %), sind Stellen des gewerblich-
technischen Ausbildungsbereichs; ihnen stehen 14683 
oder 31,7 % (1985:19455 oder 33,0 %) der Vermittlungs-
wünsche gegenüber. Von regionalen Problemen der Ver-
teilung von Angebot und Nachfrage einmal abgesehen, 
ist in diesem Berufsbereich ein Oberangebot entstanden. 
Auch in den Dienstleistungsberufen sind die Ausgleichs-
chancen gewachsen. Hier stehen einer Nachfrage von 
64,6 % oder 29909 (1985: 62,8 % oder 37 018) noch nicht 
vermittelten Bewerbern 33,6 % oder 10 482 (1985: 36,3 % 
oder 8015) entsprechende freie Ausbildungsangebote 
gegenüber. Während 1986 das Verhältnis von noch nicht 
vermittelten Bewerbern und unbesetzten Stellen im ge-
werblich-technischen Ausbildungsbereich zugunsten 
der unvermittelten Bewerber mehr als ausgeglichen war 
(1985 bestand ein Verhältnis von 1,5 Bewerber :1 Stelle), 
entfallen im Dienstleistungsbereich drei noch nicht ver-
mittelte Bewerber auf eine noch unbesetzte Stelle (1985 
bestand ein Verhältnis von 4,6:1). Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, daß ein kleiner Teil dieser Ausgleichs-
entwicklungen von der gegenüber dem Vorjahr um 4 0/0- 
Punkte höheren Meldebereitschaft der Betriebe und von 
der um 1 %-Punkt niedrigeren Einschaltquote auf der 
Nachfrageseite bestimmt ist. Die erkennbaren Struktur-
entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt lassen erwarten, 
daß sich die Ungleichgewichte auch im Dienstleistungs-
bereich weiter vermindern werden. Wie stark dies ausfal-
len wird, hängt im wesentlichen auch von der Stärke der 
rückläufigen Nachfrageentwicklung in den kommenden 
Jahren ab (vgl. Kapitel 3 und Teil II, Kapitel 1.3). 

Wie in den Vorjahren wurde auch im Herbst 1986 sowohl 
von seiten der Wirtschaft, der Arbeitsämter als auch von 
seiten des Bundes und der Länder versucht, den noch 
nicht vermittelten Bewerbern eine Ausbildungsstelle an-
zubieten. Auf Grund der positiven Entwicklung sind die 
Chancen hierzu besser geworden. Dennoch bleiben die 
Jugendlichen auch selbst aufgefordert, durch eine fle-
xible Berufswahl und regionale Mobilität ihre Vermitt-
lungschancen zu erhöhen. 
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2.4 Situation in den einzelnen Ländern 

Gemessen an der Angebots-Nachfrage-Relation (Anzahl 
der angebotenen Stellen je 100 Ausbildungsplatznach-
frager) hat sich die Lage auf dem Ausbildungsstellen-
markt in allen Ländern im Vergleich zum Vorjahr verbes-
sert (vgl. Übersicht 3). Dennoch ist die Spannweite zwi-
schen der guten Ausbildungsmarktsituation in Bayern 
(105,3) und Baden-Württemberg (104,1) und der ungün-
stigeren Lage in Bremen (89,6) und Niedersachsen (90,9) 
größer geworden. 

Diese Entwicklung ist von sehr unterschiedlichen An-
gebots- und Nachfrageveränderungen in den Ländern 
geprägt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Gesamt-
angebot an Ausbildungsplätzen in Bremen (3,7 %), in 
Bayern und in Baden-Württemberg (jeweils um 1,7 %) 
erhöht. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Ange-
bote insbesondere im Saarland (5,9 %), in Hamburg 
(5,2 %) und in Schleswig-Holstein (4,6 %) (vgl. Schau-
bild 1). 
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Auch die Nachfrageentwicklung war sehr uneinheitlich. 
Während in Bremen (+ 2,2 %) die Nachfrage gegenüber 
dem Vorjahr noch einmal zugenommen hat, ist sie in allen 
anderen Ländern in unterschiedlicher Stärke rückläufig 
gewesen. Besonders stark gesunken ist die Zahl der 
Ausbildungsplatznachfrage im Saarland (-9,7 %), in Ham-
burg (-7,4 %), in Rheinland-Pfalz (-6,7 %) und in Schles-
wig-Holstein (-6,6 %) (vgl. Schaubild 2). 
Das Verhältnis zwischen den am 30. September noch 
nicht vermittelten Bewerbern und unbesetzten Ausbil

-

dungsplätzen beträgt im Bundesgebiet 1,5 zu 1. Besser 

als im Bundesdurchschnitt ist das Verhälnis in Baden-
Württemberg mit 0,4, Bayern mit 0,4, Schleswig-Holstein 
mit 1,0, Rheinland-Pfalz mit 1,2 und Hessen mit 1,4. Das 
Saarland erreicht etwa den Bundesdurchschnitt, ebenso 
Berlin. Schlechter als im Bundesdurchschnitt liegen die 
entsprechenden Werte in Nordrhein-Westfalen mit 4,4, 
Niedersachsen mit 5,5 und besonders ungünstig in 
Hamburg mit 10,2 und Bremen mit 12,2. 

57 der 142 Arbeitsamtsbezirke weisen einen Angebots

-

überhang auf. Diese Arbeitsämter liegen vor allem in 
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland- 
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Übersicht 3: Angebots-Nachfrage-Relation zum 
30. September nach Ländern 1985 und 1986 

Land 

Schleswig-Holstein 

Angebots-Nachfrage

1985 

97,9 

-Relation 

1986 

99,9 

Hamburg 89,8 91,9 

Niedersachsen 1 ) 87,9 90,9 

Bremen 2) 88,3 89,6 

Nordrhein-Westfalen 92,2 93,5 

Hessen 97,2 98,8 

Rheinland-Pfalz 96,3 99,1 

Baden-Württemberg 100,0 104,1 

Bayern 100,2 105,3 

Saarland 93,9 97,9 

Berlin (West) 

Bundesgebiet 

96,8 

95,1 

98,1 

97,9 

1) Ohne die Gebiete, die zu den bremischen Arbeitsamtsbezirken gehören 

2) Einschließlich der niedersächsischen Gebiete, die zu den bremischen Arbeitsamts-
bezirken gehören 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung; Bundesanstalt für Arbeit, Erhebung zum 30. Sep-
tember 

Pfalz. Damit hat sich die Zahl der Arbeitsamtsbezirke mit 
Angebotsüberschuß gegenüber dem Vorjahr etwa ver-
doppelt. 

Die Arbeitsamtsbezirke, in denen die Ausbildungsplatz-
situation besonders schwierig ist, liegen vor allem in Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen, aber 
auch Hamburg ist hierbei betroffen. 

3. Voraussichtliche Entwicklung 

3.1 Grenzen von Prognosen 

Die Entwicklung von Angebot und Nachfrage bei Ausbil-
dungsplätzen wird nicht nur von Daten — wie den Ent-
wicklungen von Schulabgängerzahlen oder der Kon-
junktur — sondern maßgeblich auch von Verhaltensän-
derungen der Nachfrager und der Anbieter bei Ausbil-
dungsplätzen beeinflußt 1 ). Schon kurzfristige Verhalten-
sänderungen sind schwer vorhersehbar, erst recht sind 
ihre mittelfristige Entwicklung und Einzelheiten nicht ver-
läßlich abzuschätzen. 

Ein Vergleich der tatsächlichen Nachfrageentwicklung 
im Jahre 1986 mit der Vorausschätzung im Berufsbil-
dungsbericht 1986 liefert dafür einen weiteren Beleg. 
Zwar lag die Gesamtnachfrage etwa bei dem vorausge-
schätzten Ergebnis. Die Entwicklung der Struktur der 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen wurde jedoch weni-
ger zutreffend eingeschätzt. So wurde mit einer weiteren 
Zunahme der Nachfrage von Studienberechtigten nach 
betrieblichen Ausbildungsplätzen gerechnet. Tatsächlich 
verharrte die Nachfrage von Studienberechtigten nahezu 
unverände rt  auf hohem Niveau. Die Anzahl der ,,Altbe-
werber" hat — nach den Ergebnissen der Berufsbera-
tungsstatistik — weniger als erwartet zugenommen. Dem 
stand im Gesamtergebnis eine größere Zahl von direkten 
Übergängen aus dem Sekundarbereich I in die Ausbil-
dung im dualen System als erwartet gegenüber. 

Diese Änderungen der Nachfragestruktur kamen schnel-
ler als erwartet, lagen aber im mittelfristig vorausge-
schätzten Trend1). 

Ein wichtiger Einflußfaktor für die Entwicklung des An-
gebotes war in den vergangenen Jahren — zumindest 
bundesweit betrachtet — die Nachfrageentwicklung. 
Selbst sprunghaften Nachfragesteigerungen folgte das 
Angebot weitgehend. Der nunmehr zurückgehenden 
Nachfrage folgte das Angebot — wenn auch in geringe-
rem Umfang — ebenfalls (vgl. Kapitel 2, Übersicht 1). 

Mittelfristig orientierte Schätzungen für Nachfrage und 
Angebot bei Ausbildungsplätzen sind nach allen vorlie-
genden Erfahrungen nur begrenzt quantitativ, eher quali-
tativ möglich. Im einzelnen quantifizierte Vorausschät-
zungen enthalten die Berufsbildungsberichte entspre-
chend § 3 Abs. 2 Berufsbildungsförderungsgesetz 
(BerBiFG) für das jeweils nächste Jahr. Sie stützen sich 
auf die aktuellen Erfahrungen über das Bildungsverhal-
ten. 

3.2 Ausbildungsplatznachfrage 1987 

Nach den vorliegenden Daten des Statistischen Bundes-
amtes wird angenommen, daß die Nachfrage nach Aus-
bildungsplätzen 1987 um 700000 liegt, eher etwas dar-
über. Dies entspricht auch der Einschätzung der Länder: 
Einige sehen eine weitere Entspannung der Ausbil-
dungsstellensituation in regional unterschiedlichem Aus-
maß voraus; andere erwarten jedoch eine weiterhin 
starke Nachfrage. Der Nachfrage-Rückgang liegt vor-
aussichtlich in der gleichen Größenordnung wie im 
Vorjahr. 

Die Annahme (vgl. dazu im einzelnen Teil II, Kapitel 1.3) 
gründet sich auf folgende Überlegungen: 
— Die Anzahl der Schulabgänger aus der Sekundarstu-

fe I geht 1987 statistisch um rund 17500 gegenüber 
dem Vorjahr zurück. Dieser Rückgang ist in der Stati-
stik erheblich geringer als 1986, weil schulrechtliche 
Regelungen in Nordrhein-Westfalen erneut durch-
schlagen 2). Die Nachfrage aus diesem Personenkreis 
dürfte um über 10000 auf 360000 bis 370000 absin-
ken. 

— Die Nachfrage von Abgängern aus beruflichen Voll-
zeitschulen und von „Altbewerbern" dürfte um etwa 
20000 auf 250000 bis 240000 abnehmen. 

— Bei den Studienberechtigten wird mit etwa der glei-
chen Nachfrage nach betrieblichen Ausbildungsplät-
zen wie im Vorjahr von unter 100000 gerechnet. 

Bei der Bewe rtung einer rein quantitativen Prognose ist 
zu beachten, daß die regionalen und strukturellen Unter-
schiede zwischen Angebot und Nachfrage bei Ausbil-
dungsplätzen nach wie vor deutlich sind. Ein zahlen-
mäßiger bundesweiter Ausgleich von Angebot und Nach-
frage bedeutet mithin noch nicht, daß der Ausbildungs-
stellenmarkt überall ausgeglichen ist: Angebot und Nach-
frage müssen zusammenfinden. Es gilt, Berufswünsche 
der jungen Menschen, Ausbildungsplatzangebote, inhalt-
liche Ausgestaltung der Ausbildung und Qualifikations-
bedarf der Wi rtschaft sinnvoll zusammenzubringen. Die 
Informationen in den Berufsbildungsberichten sollen 
dazu beitragen. 

1)Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 5 

2)Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 6 
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3.3 Ausbildungsplatznachfrage in den kommenden 
Jahren 

Die Nachfrage wird weiterhin — mit eher höheren Jah-
resraten als 1987 zurückgehen 1 ). Die Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen in Dienstleistungsberufen dürfte 
deutlich weniger abnehmen als die Gesamtnachfrage 
nach Ausbildungsplätzen. Insoweit werden Ungleichge-
wichte auf dem Ausbildungsstellenmarkt durch die demo-
graphische Entwicklung nicht von selbst beseitigt (vgl. 
Teil II, Abschnitt 1.1.2). Wirtschaft, Freie Berufe und Ver-
waltungen einerseits und Lehrstellenbewerber anderer-
seits müssen sich mit ihrem Ausbildungsplatzangebot 
und ihren Berufswünschen vielmehr stärker aufeinander 
zubewegen. 

Die kommenden Jahre werden ein Zeitraum des Über-
gangs zu grundlegend anderen Rahmendaten für den 
Ausbildungsstellenmarkt. Nach Angaben der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-
republik Deutschland (KMK) 2) wird die Zahl der Haupt-
schulabsolventen von knapp 313000 im Jahre 1986 auf 
gut 240000 im Jahre 1990 absinken und dann etwa stabil 
bleiben. Die Anzahl der Absolventen mit mittlerem Ab-
schluß soll im gleichen Zeitraum um über 95000 auf rund 
230000 fallen. Das Nachfragepotential aus den Schulab-
gängern der Sekundarstufe I vermindert sich nach der 
Vorausschätzung in diesem Zeitraum um insgesamt fast 
175000. Danach ändert es sich nicht mehr wesentlich. 

Auch die Anzahl der studienberechtigten Schulabgänger 
soll nach den Vorausschätzungen der KMK von 1986 bis 
1990 deutlich — um über 40000 — abnehmen und 
danach weiter auf knapp 200000 sinken. 

Die Struktur der Schulabgängerzahlen — ein knappes 
Drittel mit Hauptschulabschluß, ein gutes Drittel mit 
Realschul- oder gleichwe rt igem Abschluß — ändert sich 
nach den Vorausschätzungen der KMK nicht mehr 
nachhaltig. Nach diesen Annahmen wäre der Struktur-
wandel im Bildungssystem insoweit als abgeschlossen 
anzusehen. Ob diese Annahme zutrifft, wird sich erwei-
sen müssen. 

Auf die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen werden sich 
die verminderten Schulabgängerzahlen teilweise erst mit 
Zeitverzug auswirken. Erst Anfang der 90er Jahre dürfte 
sie die Marke 600000 unterschreiten. 

3.4 Ausbildungsplatzangebot 

Die Ausbildungsbereitschaft und das Interesse von Be-
trieben, Praxen und Verwaltungen an Ausbildung sind 
nach wie vor groß. Nachdem sich die rechnerische 
Lücke zwischen Ausbildungsplatzangebot und Ausbil-
dungsplatznachfrage bundesweit bereits 1986 halbiert 
hat, kann davon ausgegangen werden, daß sie sich 1987 
bei anhaltend hohem Ausbildungsangebot weiter 
schließt. Die Zahl der Arbeitsamtsbezirke mit rechnerisch 
ausgeglichener Ausbildungsplatzbilanz oder mit Ange-
botsüberhang hat sich 1986 mehr als verdoppelt; diese 
Entwicklung dürfte deutlich weiter vorankommen. Insbe-
sondere in den Ländern Bremen, Hamburg, Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen dürften jedoch auch rech-
nerisch die Ausbildungsplatzdefizite noch nicht überwun- 

2) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 7 
2) KMK-Dokumentation 99, Dezember 1986 

den werden können, während die Angebotsüberschüsse 
insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern weiter 
wachsen könnten. Die Berufsausbildungsbeihilfen für 
auswärts untergebrachte Auszubildende aus Mitteln der 
Bundesanstalt für Arbeit sind deshalb erst kürzlich ver-
bessert worden. Bei der Betreuung auswärts lernender 
junger Menschen kommt auch privaten Initiativen beson-
dere Bedeutung zu (vgl. Kapitel 4). 

Tendenzen zum Abbau der Ungleichgewichte in der 
beruflichen Struktur von Angebot und Nachfrage sind 
erkennbar (vgl. Teil II, Kapitel 1.1). Sie müssen nachhaltig 
gefördert werden. Das gilt sowohl im Hinblick auf die 
Ausweitung des Angebotes in Dienstleistungsberufen 
wie auch im Hinblick auf Beratung und Information der 
Jugendlichen und ihrer Eltern, die vielfach unzutreffende 
Vorstellungen über die Realitäten von Lernen und Arbei-
ten insbesondere in den gewerblich-technischen Beru-
fen haben. 

Der Bund hat die Zahl seiner Ausbildungsplätze in den 
letzten vier Jahren um insgesamt 17,4 % von 27438 auf 
32208 gesteigert. Er wird seine Ausbildungsleistungen 
1987 mindestens auf dem hohen Niveau des Vorjahres 
halten, so daß etwa 32000 Ausbildungsplätze besetzt 
werden können. 

Im Benachteiligtenprogramm des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft werden 1987 fast 30000 
Jugendliche. gegenüber rund 23000 in 1986 gefördert, 
davon 11 000 in ausbildungsbegleitenden Hilfen, d. h. 
neben einem regulären betrieblichen Ausbildungsver-
hältnis (vgl. Teil  II,  Kapitel 5). Die Länder werden ihre 
regional- und gruppenspezifischen Förderprogramme 
gezielt fortführen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß auf Grund 
des Rückgangs der Nachfrage auch das Angebot an 
Ausbildungsplätzen 1987 leicht sinken wird, wenn auch 
in geringerem Maße als die Nachfrage. 

Die Spitzenorganisationen der Wirtschaft haben erklärt, 
daß die Wirtschaft die notwendigen Anstrengungen 
unternehmen wird, um 1987 genügend Ausbildungs-
plätze anbieten zu können. 

Das Angebot an Ausbildungsplätzen in den folgenden 
Jahren wird auch von den politisch gesetzten Rahmen-
bedingungen abhängen. Das Ausbildungsengagement 
der Betriebe darf nicht behindert, sondern muß bestärkt 
werden. Der Staat als Anbieter konkurrierender, schuli-
scher Berufsbildungsangebote oder von Studienplätzen 
muß auch in Zukunft faire Wettbewerbsbedingungen auf-
rechterhalten. Bildungsnachfrage darf nicht unter dem 
Aspekt der Auslastung staatlicher Bildungskapazitäten 
beeinflußt werden (vgl. Kapitel 4). 

Auch die Anbieter von Ausbildungsplätzen im dualen 
System müssen ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die 
Sicherung der Konkurrenzfähigkeit ihrer Angebote im 
Vergleich zu anderen berufsqualifizierenden Bildungs-
gängen richten (vgl. Kapitel 4). 

3.5 Langfristige Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt und 
Folgerungen für die berufliche Bildung 

Eine vorausschauende Berufsbildungspolitik ist darauf 
angewiesen, zukünftige Entwicklungen im Bildungswe-
sen und auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt 
frühzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen. Nur so 
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können adäquate Signale rechtzeitig gesetzt und Abstim-
mungsprobleme auf dem Ausbildungsstellenmarkt ver-
ringert werden. Dies ist umso wichtiger, je früher die 
Bildungsentscheidungen für die nachwachsende Gene-
ration getro ffen werden. Zum großen Teil fallen die ersten 
Entscheidungen hierzu schon in den allgemeinbilden-
den Schulen. 

Hierbei steht die Berufsbildungspolitik aber vor Schwie-
rigkeiten. Denn mittelfristige oder langfristige Prognosen 
sind mit einer Vielzahl erheblicher Unwägbarkeiten behaf-
tet, so daß sie für bildungspolitische Überlegungen nur 
eingeschränkt Verwendung finden können. Lediglich 
Tendenzaussagen — mit all ihren Unsicherheiten — sind 
zur Zeit möglich. Sie müssen daher vorsichtig verwendet 
werden. 

Die kürzlich vorgelegte „IAB/Prognos-Studie"1) liefert 
einen Beitrag, in dem sie mögliche, auf Trendprognosen 
gestützte Entwicklungsveränderungen in der Wirtschaft, 
in den Produktionsabläufen und den damit verbundenen 
Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen aufzeigt. 

Die Studie bestätigt die Hypothese, daß die Wi rtschaft 
zunehmend von einem Bedarf an Dienstleistungen be-
stimmt sein wird. Begleitet wird diese Entwicklung von 
nachhaltigen Veränderungen in den Produktions- und 
Verwaltungsabläufen, die neue Anforderungen an die 
Arbeitskräfte stellen. Dabei spielt der Einsatz neuer Tech-
nologien eine zentrale Rolle. Dispositions- und For-
schungsarbeiten sowie integrie rte Sach- und Antrags-
bearbeitung verbunden mit entscheidungsvorbereiten-
den Arbeiten werden an Bedeutung gewinnen. Das gilt 
nach der Studie auch für Dienstleistungstätigkeiten wie 
Betreuung, Rechtspflege, Behandlung und Beratung so-
wie Tätigkeiten im Kulturbereich. 

Daraus wird gefolgert, daß der Anteil der Arbeitsplätze für 
Ungelernte deutlich abnehmen wird. Demgegenüber 
steige der Anteil für betrieblich Ausgebildete weiter an. 
Entsprechendes wird auch für Hochschulabsolventen 
erwartet. Die Bedeutung der Meister- und Technikerqua-
lifikationen verändert sich nach der Studie kaum. 

Mit dieser unterstellten Qualifikationsentwicklung sind 
zunehmend schlechtere Erwerbschancen für Personen 
ohne Ausbildung verbunden. Deren Ausbildungsschwä-
chen zu erkennen und über besondere Hilfen wenn mög-
lich zu beseitigen, wird in Zukunft noch dringlicher sein. 

Der hohe Bedarf an betrieblich Ausgebildeten prägt auch 
in der Zukunft das Ausbildungswesen und die Bedeutung 
des dualen Systems. Mit dem Entwicklungsschwerpunkt 
der Tätigkeitsstrukturen zugunsten von Dienstleistungen 
verbindet sich die Erwartung, daß das zur Zeit noch hohe 
Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage im Ausbil-
dungsbereich der Dienstleistungsberufe, auch der ge-
werblichen, global schneller als bislang vermutet ausge-
glichen werden kann. 

Die Ergebnisse der „IAB/Prognos-Studie" weisen 
schließlich der Weiterbildung einen herausragenden 
Stellenwert zu. Denn der erwartete Strukturwandel des 

') Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes-
anstalt für Arbeit (Hrsg.): Zum Arbeitskräftebedarf nach Qualifika-
tionen bis zum Jahr 2000, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (BeitrAB 95), 1986, Nürnberg 

Arbeitskräftebedarfs kann nicht allein über die Berufs-
ausbildung der nachrückenden Generation bewältigt 
werden. Bei der Lösung dieser Aufgabe der Erwachse-
nenbildung sind in erster Linie die Betriebe angespro-
chen. Ihre Handlungsmöglichkeiten sind jedoch insbe-
sondere bei Klein- und Mittelbetrieben begrenzt. Deshalb 
müssen — auch neuartige — Kooperationsformen zwi-
schen Betrieben und mit außerbetrieblichen Trägern 
gefunden werden. 

4. Perspektiven der Berufsbildungspolitik 

4.1 Ausbildungsplatzsituation und Qualität der 
beruflichen Bildung 

Im Mittelpunkt der berufsbildungspolitischen Anstren-
gungen der Bundesregierung steht 1987 ebenso wie in 
den vergangenen vier und den nächsten Jahren das Ziel, 
mit einem hohen Ausbildungsplatzangebot, einer weite-
ren Qualitätsverbesserung der beruflichen Bildung und 
einem Ausbau der beruflichen Weiterbildung der immer 
noch großen, sich strukturell aber immer stärker verän-
dernden Nachfrage der Jugendlichen nach Ausbildungs-
plätzen sowie der Arbeitnehmer nach beruflicher Weiter-
bildung zu entsprechen. Die Qualität der beruflichen Bil-
dung ist erhalten geblieben trotz der quantitativen Pro-
bleme, die als extrem hohe Ausbildungsnachfrage von 
Jugendlichen der geburtenstarken Jahrgänge in den 
letzten Jahren auf die berufliche Bildung zugekommen 
sind. Dies bedeutet aber nicht, daß die Qualität der 
Berufsbildung nicht auch 1987 und in den kommenden 
Jahren weiter verbessert werden kann und muß. Die in 
den vor uns liegenden Jahren zu erwartende rückläufige 
Lehrstellennachfrage (vgl. Kapitel 3.3) bietet dazu eine 
gute Chance. 

Allerdings kann die Berufsbildung in Betrieb und Schule 
dem technischen Wandel nicht vorauseilen. Wenn Quali-
tätsverbesserungen, neue Berufsbilder und neue Ausbil-
dungsinhalte konzipiert werden, bewegt sich die Berufs-
bildungspolitik im Spannungsverhältnis zwischen zu 
frühen Regelungen, die die betriebliche Wirklichkeit vor-
wegnehmen, und zu spät eingeleiteten Maßnahmen, die 
den raschen technischen und organisatorischen Wandel 
von der Berufsbildungsseite nicht rechtzeitig aufgreifen. 
Die Berufsbildungspolitik hat dabei die Situation insbe-
sondere der Klein- und Mittelbetriebe zu berücksichti-
gen. Dieses permanente Problem kann nur in enger 
Zusammenarbeit des Staates mit Arbeitgebern und Ge-
werkschaften bewältigt werden. 

Längerfristige Vorgaben und präzise beschriebene Qua-
litätsanforderungen, die das Beschäftigungssystem dem 
Bildungssystem für seine Planungen zur Verfügung stellt, 
hat es nie gegeben und wird es auch in Zukunft nicht 
geben. Berufliche Bildung kann deshalb künftige techni-
sche Entwicklungen nicht vorwegnehmen, muß aber 
ständig bemüht sein, ihnen unmittelbar und kurzfristig 
gerecht zu werden. Maßstab bei der Berücksichtigung 
der technischen Entwicklung kann nicht sein, was ein-
zelne hochtechnisierte Betriebe in der Ausbildung leisten 
können. Aber die Anforderungsprofile, die von in der 
Hochtechnologie führenden Betrieben verlangt werden, 
müssen auch in technisch weniger entwickelten Betrie-
ben Verwendung finden können. 
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Die Bundesregierung wird das duale System der Berufs-
ausbildung weiterhin stärken, weil es der Mehrheit der 
Jugendlichen ermöglicht, über eine betriebliche Berufs-
ausbildung Qualifikationen zu erlangen, die am Arbeits-
markt und für eine Dauerbeschäftigung besonders gut 
verwendbar sind, und weil es der Wi rtschaft die bestmög-
liche Chance eröffnet, den notwendigen qualifizierten 
Fachkräftenachwuchs selbst auszubilden und zu sichern. 
Die Berufsausbildung im Verbund verschiedener Betriebe 
und Institutionen sowie mit überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten wird von der Bundesregierung weiterhin 
zur Qualitätsverbesserung im dualen System und zur 
Erhaltung der Ausbildungsfähigkeit der Betriebe unter-
stützt. 

Das duale System der beruflichen Bildung hat gerade in 
den letzten Jahren trotz starker quantitativer Belastungen 
einen hohen Grad an innovationsfähigkeit bewiesen. Die 
Organisation für wi rtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD)1) hat im Jahr 1985 der Berufsaus-
bildung in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, 
daß durch die besondere Ausbildungsleistung der Klein-
und Mittelbetriebe ein Höchstmaß aktueller technischer 
und wi rtschaftlicher Kenntnisse und Erfahrungen in die 
berufliche Bildung eingehen. 

Deshalb ist nicht nur unter quantitativen, sondern auch 
unter qualitativen Aspekten die Berufsausbildung, bei-
spielsweise im Handwerk sowie in anderen Klein- und 
Mittelbetrieben im Hinblick auf die Verwendung auf dem 
Arbeitsmarkt der Berufsausbildung in großen Industrie-
betrieben gleichwert ig. 

Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt auf dem 
Weg des dualen Systems gelingt in der Bundesrepublik 
Deutschland weitaus besser als in sonst vergleichbaren 
Ländern mit anderen Berufsbildungs-Systemen. Das 
zeigen alle Statistiken zur Jugendarbeitslosigkeit, die für 
die Bundesrepublik besonders niedrige Werte auswei-
sen. Das Konzept „Ausbildung über Bedarf" hat in einigen 
Berufsbereichen zu Übergangsproblemen auf dem Ar-
beitsmarkt geführt, die sich allerdings in jüngster Zeit 
wieder deutlich vermindert haben. Eine Abkehr von die-
sem Konzept war in der Zeit der Übernachfrage nach 
Ausbildungsplätzen nicht möglich; angesichts der weiter 
anhaltenden regionalen und berufsspezifischen Un-
gleichgewichte auf dem Ausbildungsstellenmarkt bleibt 
die Ausbildung über den kurzfristigen Eigenbedarf der 
Betriebe hinaus derzeit auch weiter notwendig. Im Hin-
blick auf die rückläufige Ausbildungsplatznachfrage in 
den kommenden Jahren müssen Betriebe und Ausbil-
dungsplatzbewerber an einer Ausbildung „auf Vorrat" in 
Berufen mit guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt inter-
essiert sein. 

Es ist allerdings bereits heute erkennbar, daß die sin-
kende Lehrstellennachfrage für die Nachwuchsfachkräf-
te-Sicherung des Handwerks Probleme bringt. Wenn 
sich sein Anteil an Ausbildungsverträgen nicht weiter 
stark rückläufig entwickeln soll, wird das Handwerk jun-
gen Frauen, Abiturienten, ausländischen Jugendlichen 
und allgemein benachteiligten jungen Menschen die 
Anziehungskraft seiner Ausbildungsleistungen und sei-
ner Aus- und Fortbildungsangebote stärker herausstel-
len müssen. 

1 ) OECD = Engl.: Organisation for Economic Cooperation and 
Development 

Wettbewerbsfähigkeit 

Insgesamt ist die Konkurrenzfähigkeit des dualen Sy-
stems der beruflichen Bildung in Zukunft noch stärker 
herausgeforde rt. Freier Wettbewerb muß ein wichtiges 
Prinzip unseres Bildungssystems bleiben. In diesem 
Sinne ist es notwendig, daß Wi rtschaft und Staat die 
berufliche Bildung im dualen System in den kommenden 
Jahren stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über außerbetrieblicher Berufsbildung, insbesondere 
auch in Vollzeitschulen, und gegenüber den Hochschu-
len ausbauen. Denn aus dem zunehmenden Rückgang 
der Bewerberzahlen um Ausbildungsplätze ergeben sich 
Konsequenzen für den Wettbewerb zwischen den Betrie-
ben um Lehrlinge, zwischen Berufsfachschulen und 
Betrieben um Schulabsolventen, zwischen schulischer 
Grundbildung und betrieblicher Grundbildung für Aus-
bildungsanfänger, zwischen Betrieben und Hochschulen 
um Studienberechtigte, zwischen kaufmännischen und 
gewerblich-technischen Ausbildungsgängen um Bewer-
ber mit höheren schulischen Qualifikationen, insbeson-
dere junge Frauen — dies alles im Hinblick auf den 
späteren Wettbewerb zwischen Betrieben um ausgebil-
dete junge Fachkräfte zur Sicherung der unternehmeri-
schen Qualitätsstandards und der Wettbewerbsfähigkeit. 

In dieser Konkurrenz muß sich das duale System der 
Berufsbildung bewähren. Denn die berufsbildungspoliti-
sche Entwicklung der nächsten Jahre wird angesichts 
geburtenschwacher Jahrgänge mehr und mehr vom 
Wettbewerb der Unternehmen um die beste Qualität der 
Ausbildung und die damit verbundenen beruflichen 
Chancen fürjunge Menschen bestimmt werden. Aufgabe 
der Berufsbildungspolitik ist es dabei, für faire Rahmen-
bedingungen in der Konkurrenz der Bildungsangebote 
untereinander zu sorgen. Hier kommt dem Staat eine 
doppelte Verantwortung zu, weil staatliche Bildungs-, 
Berufsbildungs- und Weiterbildungsangebote mit Ange-
boten anderer Träger, z. B. der Wi rtschaft konkurrieren. 
Die Bundesregierung wird darauf achten, daß der Staat 
nicht selbst diesen Wettbewerb verzerrt, sei es, um vor-
handene staatliche Kapazitäten auszulasten, sei es, um 
einseitigen Einfluß auf Bildungsströme zu nehmen. 

Dies hat auch zur Konsequenz, daß eine gesetzliche 
Umlagefinanzierung betrieblicher Ausbildung auch in 
Zukunft nicht in Betracht kommt, und Subventionen auch 
im Bereich der beruflichen Bildung durchforstet und 
möglichst zurückgenommen werden müssen. In den 
vergangenen Jahren einer außergewöhnlich großen 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen waren vielfältige, 
die duale Ausbildung ergänzende und meist öffentlich 
finanzierte Sondermaßnahmen für bestimmte Gruppen 
von Jugendlichen oder bei regionalen Problemen not-
wendig. Diese Sondermaßnahmen dürfen sich nicht zu 
dauerhaften eigenständigen Ausbildungsformen neben 
Betrieb und Schule weiterentwickeln und verfestigen. 
Hier ist angesichts stark zurückgehender Zahlen von 
Ausbildungsplatzbewerbern künftig eine Kapazitätsan-
passung notwendig. Für die besonderen Bildungsein-
richtungen für Behinderte, insbesondere die Berufsbil-
dungs- und Berufsförderungswerke, wird allerdings auf 
absehbare Zeit weiterhin Bedarf im Rahmen der bisheri-
gen Kapazität bestehen. 

Erfahrungen mit der Ausbildung von Lernbehinderten in 
der Metallindustrie zu Metallfachwerkern sind positiv, 
weil sie insbesondere den jugendlichen Abgängern von 
Sonderschulen die Möglichkeit zu einer zwei- oder drei- 
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jährigen Ausbildung mit einem staatlich anerkannten 
Abschluß bieten. Hierbei handelt es sich um Jugendliche, 
die zunächst für eine Ausbildung nach § 25 BBiG (Berufs-
bildungsgesetz) nicht in Frage kommen, sondern nach 
den Bestimmungen für die berufliche Bildung Behinder-
ter (§ 48 BBiG) ausgebildet werden. Im Sinne weiterer 
Qualifizierung muß sichergestellt bleiben, daß diese 
Ausgebildeten, die insbesondere do rt  beschäftigt wer-
den, wo ungelernte Mitarbeiter nicht mehr eingesetzt 
werden können, aber die größeren theoretischen Kennt-
nisse der Facharbeiter nicht gefordert werden, Möglich-
keiten zu einer aufbauenden Berufsausbildung mit Ab-
schluß nach § 25 BBiG eröffnet bekommen. 

Damit das duale System der beruflichen Bildung auch in 
den kommenden Jahren seinen hohen Stellenwert behält, 
müssen die berufsbildungspolitischen Rahmenbedingun-
gen, die das gewährleisten, verstärkt werden: So dürfen 
Ausbildungsordnungen nicht zu perfektionistisch gestal-
tet und darin nicht unnötig hohe theoretische Anforde-
rungen gestellt werden, die zu immer längeren Ausbil-
dungsgängen führen; berufliche Fortbildung muß in 
enger Verbindung mit der Berufsausbildung gestaltet 
werden; spezielle Fortbildungsangebote für Ausbilder 
und Lehrer an beruflichen Schulen müssen ausgebaut 
werden, damit sie sich auf die nach Vorbildung unter-
schiedliche Zusammensetzung der Auszubildenden und 
die neuen technischen, didaktischen und methodischen 
Anforderungen besser einstellen können. 

Die Bundesregierung wird in den gemeinsamen Gremien 
auf die Länder einwirken, um zur Verbesserung der Qua-
lität der beruflichen Schulen beizutragen, insbesondere 
im Hinblick auf: 
• Modernisierung der Ausstattung von Teilzeit-Berufs-
schulen und beruflichen Vollzeitschulen; 

• Verbesserung der Abstimmung der schulischen Rah-
menlehrpläne mit der betrieblichen Berufsausbildung 
in Ausbildungsordnungen und konkret vor O rt ; 

• Verbesserung der Struktur des Berufsschulunterrichts 
im Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingungen; 

• Verbesserung der Aus- und Fortbildung der Lehrer an 
beruflichen Schulen im Hinblick auf die neuen Anfor-
derungen in der beruflichen Bildung. 

Ausbildung „über Bedarf" 

Die starke quantitative Ausweitung des Angebots an 
betrieblichen Ausbildungsplätzen ist besonders dadurch 
in den letzten Jahren erreicht worden, daß die Ausbil-
dungsträger über den absehbaren betrieblichen Eigen-
bedart an Fachkräften hinaus ausgebildet haben. Die 
voraussehbaren Risiken an der zweiten Schwelle beim 
Übergang von der beruflichen Ausbildung in die Erwerbs-
tätigkeit sind dabei als das geringere Übel in Kauf 
genommen worden. Dies hat sich für 1984 durch die 
deutlichen Unterschiede bei den Arbeitslosenquoten von 
Erwerbstätigen ohne Ausbildung (18,4 %) und den Er-
werbstätigen mit einer betrieblichen und berufsfachschu-
lischen Ausbildung (5,9 %) als richtig erwiesen 1 ). Außer-
dem war diese Politik notwendig, um die Bedürfnisse 

1 ) Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für 
Arbeit, 3/1986 

aller Jugendlichen nach einer beruflichen Qualifizierung 
möglichst zu erfüllen. Die Empfehlungen „Ausbildung auf 
Vorrat" und „Die Ausbildung in einem Ausweichberuf ist 
besser als überhaupt keine Ausbildung" sollten ange-
sichts der bundesweit nachlassenden Anspannung auf 
dem Lehrstellenmarkt begrenzt do rt  fortgelten, wo regio-
nale und berufsfachliche Nachfrageüberhänge gedeckt 
werden müssen. 

In der Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung hat sich gezeigt, daß die Risiken, nach 
Abschluß der Ausbildung arbeitslos zu werden, ungleich-
mäßig verteilt sind. Zu den Risikofaktoren zählen sowohl 
personenbezogene Merkmale, wie z. B. Niveau des all-
gemeinbildenden Schulabschlusses und Leistungen 
während der Berufsausbildung als auch ausbildungs-
bezogene Merkmale, wie z. B. Betriebsgröße des Ausbil-
dungsbetriebes und Ausbildungsdauer. Außerdem exi-
stieren berufsspezifisch unterschiedliche Arbeitsmarkt-
risiken (vgl. Teil II, Kapitel 3). 

Oft wird unterstellt, daß der Zuwachs an Ausbildungs-
plätzen in den letzten Jahren für die geburtenstarken 
Jahrgänge vorrangig in „weniger zukunftorientierten" 
Berufen erreicht worden sei. Der Zuwachs an Ausbil-
dungsplätzen verteilt sich auf ein Spektrum vieler Berufe. 
Welche davon „nicht zukunftsorientiert" sind, kann zuver-
lässig nicht gesagt werden. Ein Vergleich der Zahlen der 
Auszubildenden nach Berufen in den Jahren 1977 bis 
1985 ergibt folgendes Bild: 

An der Spitze des Zuwachses stehen die Berufe Bank-
kaufmann/Bankkauffrau (19700), Verkäufer/in  im Nah-
rungsmittelhandwerk (19 300), Industriekaufmann /Indu-
striekauffrau (14000). 

Die nächste, etwa gleichgroße Gruppe mit Zuwächsen 
um jeweils etwa 11 000 bilden die Berufe Maler und 
Lackierer/ Malerin und Lackiererin, Bürokaufmann/ Bü-
rokauffrau, Koch/Köchin, Bäcker/Bäckerin, Bürogehilfe/ 
Bürogehilfin. 

Darauf folgt eine etwa gleichgroße Gruppe mit Zuwäch-
sen um jeweils über 9000 der Berufe Tischler/Tischlerin, 
Gärtner/ Gärtnerin, Betriebsschlosser/ Betriebsschlosse-
rin, Friseur/ Friseurin, Einzelhandelskaufmann/ Einzel-
handelskauffrau, Schlosser/Schlosserin. 

Unter den 25 am stärksten besetzten Ausbildungsberu-
fen folgen in den Zuwachszahlen acht Berufe, die zusam-
men mit gut 34000 nur zwei Drittel der jeweiligen 
Zuwachszahlen der drei vorhergehenden Gruppen er-
reichen: Arzthelferin (8 300), Kaufmann/ Kauffrau im 
Groß- und Außenhandel (7 900), Elektroinstallateur/Elek-
troinstallateurin (7 300), Verkäufer/Verkäuferin (6600), 
Maschinenschlosser/Maschinenschlosserin (6 300), Flei-
scher/Fleischerin (2600), Maurer (2000), Kraftfahrzeug-
mechaniker/Kraftfahrzeugmechanikerin (1 400). 

Daraus folgt, daß sich pauschale Urteile über die Ent-
wicklung nach Berufen aus diesen Zahlen nicht rechtfer-
tigen lassen. 

„Altbewerber" 

Altbewerber sind Jugendliche, die schon in den Vorjah-
ren die allgemeinen oder berufsbildenden Schulen ver-
lassen haben. Sofern sie nicht ihren Wehr- oder Zivil-
dienst ableisten, haben sie sich o ft  längere Zeit vergeblich 
um einen Ausbildungsplatz bemüht oder sich durch die 
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zunehmenden Arbeitsmarktrisiken für Arbeitnehmer ohne 
Berufsausbildung nachträglich zur Bewerbung um eine 
Berufsausbildung veranlaßt gesehen. Die steigende Zahl 
von „Altbewerbern" nach Ausbildungsplätzen hat in den 
letzten Jahren dazu geführt, daß der demographisch 
bedingte Rückgang der Nachfrage nach Ausbildungs-
plätzen nicht deutlicher ausgefallen ist (vgl. Teil II, Kapitel 
1.1.4). Während die Zahl der Bewerber um Ausbildungs-
plätze insgesamt von 1982 bis 1985 um rund 31 
gewachsen ist, betrug der Anstieg der Zahl der Altbewer-
ber nahezu 86 %. 

Im Vergleich zu allen Bewerbern kamen überdurch-
schnittlich viele Altbewerber aus Sonderschulen, dem 
Berufsvorbereitungsjahr, dem Berufsgrundbildungsjahr 
sowie Hochschulen. Ein fehlender Schulabschluß ver-
mindert die Chancen von Altbewerbern, auf einen Aus-
bildungsplatz vermittelt zu werden. Aber auch Bewerber 
mit hohen Schulabschlüssen sowie Hochschulabsolven-
ten und -abbrecher finden nur schwer einen Ausbil-
dungsplatz. 

In den nächsten Jahren geht es insbesondere darum, die 
immer noch hohe „Bugwelle" von Altbewerbern um Aus-
bildungsplätze, die sich in den letzten Jahren der hohen 
Ausbildungsplatznachfrage aufgehäuft hat, schrittweise 
abzubauen. Die Chancen hierfür sind deshalb gut, weil 
der demographisch bedingte Nachfragedruck nach Aus-
bildungsplätzen 1987 und in den folgenden Jahren deut-
lich zurückgeht und sich damit die Chancen zur Vermitt-
lung von Altbewerbern auf Ausbildungsplätze erheblich 
erhöhen. 

Neue Techniken in der beruflichen Bildung 

Die Einführung neuer Techniken, insbesondere der Mi-
kroelektronik, in die betriebliche Produktion, in die Ver-
waltungstätigkeit sowie in die berufliche Bildung geht mit 
unverminderter Geschwindigkeit voran. Die Bundesre-
gierung wird ihr Aktionsprogramm „Neue Technologien 
in der beruflichen Bildung“1) fortsetzen und an ihrer 
berufsbildungspolitischen Zielsetzung hierbei festhalten. 

Für die Produktion heute und verstärkt in der Zukunft 
werden problemorientiert ausgebildete und verantwor-
tungsbewußte Fachkräfte gebraucht. Benötigt werden 
verstärkt Qualifikationen wie planerisches Denken, Den-
ken in Systemen sowie Team- und Kooperationsfähig-
keit. Zu den übergreifenden Qualifikationen, die in der 
beruflichen Bildung an Bedeutung gewinnen, gehören 
außerdem informationstechnische Kompetenz bei der 
Anwendung von Geräten und der Steuerung von Anla-
gen. Grundsätzlich müssen diese und berufsfachliche 
Qualifikationen ständig präsent sein, auch wenn sie nicht 
ständig gebraucht werden. Dabei geht es auch um Quali-
fikationen für neue Formen des Zusammenwirkens zwi-
schen Menschen und von Menschen mit Maschinen. 
Ferner werden verstärkt Kenntnisse der ökologischen 
Zusammenhänge des Wi rtschaftens und Konsumierens, 
des präventiven Umweltschutzes und der Umweltsanie-
rung gebraucht. 

Gerade bei hochentwickelten technischen Anlagen wer- 
den Qualifikationen häufig nur in bestimmten Situationen, 
vor allem in Extremlagen, abverlangt; in solchen Situatio- 

1) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 11 

nen werden sie aber dann in vollem Umfang benötigt. 
Entsprechende Verhaltensweisen müssen in der berufli-
chen Bildung verstärkt trainiert werden. Die genannten 
Qualifikationen müssen in Zukunft verstärkt vermittelt 
und am besten anhand konkreter beruflicher Aufgaben 
erlernt werden. 

Die Ausbreitung der neuen Techniken vollzieht sich nach 
Aussagen des Handwerks nicht nur in industriellen 
Großbetrieben, sondern auch zunehmend in Klein- und 
Mittelbetrieben. Inwieweit die Entwicklung bereits im 
Handwerk fortgeschritten ist, zeigt sich daran, daß heute 
etwa 40 bis 45 % aller Handwerksbetriebe zumindest in 
Teilbereichen die Möglichkeiten der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) nutzen. In rund 10 bis 15 % aller 
Handwerksbetriebe sind EDV-Anlagen wesentlicher Be-
standteil des Arbeitsprozesses. Branchenmäßige 
Schwerpunkte bestehen vor allem im Metallgewerbe 
sowie beim Bau- und Ausbaugewerbe. Im metall- und 
holzverarbeitenden Gewerbe ist ein immer stärkeres 
Aufkommen computergestützter Fertigungsmaschinen 
(CNC-Maschinen) in den Bereichen Drehen, Fräsen, 
Bohren usw. zu registrieren. Vor allem Maschinenbauer, 
Werkzeugmacher, Mechaniker, Feinmechaniker, Kfz

-

Mechaniker und Dreher, aber auch Tischler und Modell-
bauer sind davon betroffen. Im Maschinen- und Werk-
zeugbau setzen bereits schätzungsweise 10 % der Be-
triebe CNC-Maschinen ein. 

Eine noch höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit ist bei 
der Mikroelektronik zu registrieren; dies gilt auch für viele 
Handwerksberufe. Anschaulichstes Beispiel hierfür ist 
das Kraftfahrzeuggewerbe. Doch auch weniger bekannte 
Beispiele lassen sich nennen, wie das Bäckerhandwerk, 
in dem die rechnergestützte Regelung der Gär- und 
Backvorgänge, die mikroelektronische Wasser- und 
Mehldosierung oder elektronische Rühr und Schlag-
maschinen neue Wege im Fertigungsprozeß eröffnen 
und zu einer Veränderung betrieblicher Strukturen und 
der beruflichen Ausbildung führen. Aus diesen Entwick-
lungen ergeben sich unmi ttelbare und konkrete Konse-
quenzen für die berufliche Bildung und die berufliche 
Weiterbildung zur Heranbildung eines qualifizierten 
Facharbeiter- und Selbständigennachwuchses. 

Ausbildungsordnungen 

Höhere Qualitäts-Standards in der beruflichen Bildung 
müssen ihren Niederschlag und ihre Konkretisierung 
auch in neuen Ausbildungsordnungen finden. Die Bun-
desregierung wird an ihren Grundsätzen und Zielsetzun-
gen hierzu festhalten'). Die technische Entwicklung 
zwingt zur kontinuierlichen Anpassung der Ausbildungs-
inhalte. Alle Möglichkeiten für eine beschleunigte Moder-
nisierung der Ausbildungsordnungen müssen weiterhin 
ausgeschöpft werden. Die bei der Erarbeitung der Aus-
bildungsordnungen zwischen und mit den Sozialpart-
nern praktizierte Zusammenarbeit ist Grundlage für die 
Umsetzung neuer Regeln in die Praxis. Das Bemühen um 
einen Konsens darf aber nicht dazu führen, daß die 
Modernisierung der Vorschriften unnötig verzögert wird. 
Betriebe und Auszubildende haben in gleichen Weise ein 
berechtigtes Interesse an der zügigen Modernisierung. 

1 ) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 9 
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Angesichts der vielfältigen, sich dynamisch verändern-
den Anforderungen enthalten die Ausbildungsordnun-
gen Mindestanforderungen an die Ausbildung. Ziel ist 
weiterhin die Befähigung zur Ausübung einer qualifizier-
ten beruflichen Tätigkeit als Facharbeiter und Fachan-
gestellter. 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren bei der 
Neuordnung von Ausbildungsberufen Schwerpunkte ge-
setzt. Allein 1986 sind 23 neue Ausbildungsordnungen 
für rund 300000 Jugendliche fertiggestellt worden (vgl. 
Teil II, Kapitel 4.1). Zu Beginn dieses Jahres liegen neu-
geordnete Ausbildungsgänge für rund 75 % aller Auszu-
bildenden (= rund 1,4 Millionen von insgesamt rund 1,8 
Millionen Jugendlichen in Ausbildung) vor; Ende 1982 
waren es 49 %. 

Auch lernschwächere Jugendliche wie Hauptschüler 
ohne Abschluß und Sonderschüler sowie ausländische 
Jugendliche und Behinderte müssen die Möglichkeit 
haben, einen Berufsabschluß — ggf. mit gezielter Förde-
rung — zu erwerben. Andererseits muß gesehen werden, 
daß sich die Anforderungen in vielen Berufen aufgrund 
der technischen Entwicklung ändern und zum Teil erhö-
hen. Innerhalb des Systems der anerkannten Ausbil-
dungsberufe ist deshalb künftig eine stärkere — wenn 
auch nicht unbegrenzte — Di fferenzierung im Hinblick 
auf die Anforderungsprofile der einzelnen Berufe not-
wendig. Neben Berufen, für die eher theoretische Anfor-
derungen im Vordergrund stehen, wird es auch weiterhin 
Berufe geben, die vor allem praktische Fähigkeiten vor-
aussetzen. Die Ausbildungsordnungen für die mehr pra-
xisorientierten Berufe dürfen nicht mit zu viel theoreti-
schem Wissensstoff überlastet werden, damit sie auch 
künftig von Jugendlichen erlernt werden können, die 
Schwächen bei der Aneignung theorieorientierten Wis-
sens haben. 

Ohne eine solche stärkere Differenzierung in der Vielfalt 
der Berufe des dualen Systems würde es unausweich-
lich, daß „oberhalb" und „unterhalb" des dualen Systems 
neue Qualifizierungsebenen entstehen, damit den Anfor-
derungen der Arbeitswelt entsprochen werden kann und 
den Jugendlichen ausreichende Ausbildungsmöglich-
keiten geboten werden können. In allen Ausbildungsbe-
rufen des dualen Systems müssen jedoch die Anforde-
rungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) erfüllt sein: 
Vermittlung einer breit angelegten beruflichen Grundbil-
dung und der fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätig-
keit notwendig sind, und die Möglichkeit zum Erwerb der 
erforderlichen Berufserfahrung. 

Überbetriebliche Ausbildungsstätten 

In der Weiterentwicklung der überbetrieblichen Aus- und 
Weiterbildungsstätten sieht die Bundesregierung ein Mit-
tel zur ständigen Verbesserung der Qualität der berufli-
chen Bildung. Deshalb hat der Deutsche Bundestag auf 
Vorschlag der Bundesregierung am 23. Oktober 1986 
eine Novellierung des Berufsbildungsförderungsgeset-
zes (BerBiFG) beschlossen. Damit wird die Übertragung 
der Aufgaben an das Bundesinstitut für Berufsbildung, 
die Bundesregierung bei der Planung, Errichtung und 
Weiterentwicklung überbetrieblicher Berufsbildungsstät-
ten zu unterstützen, bis zum 31. Dezember 1991 verlän-
gert. Hiermit wird sichergestellt, daß das Bundesinstitut 
für Berufsbildung seine Aufgaben auch weiterhin wahr- 

nehmen kann. Diese Aufgabe war bei der Beschlußfas-
sung über das Berufsbildungsförderungsgesetz im De-
zember 1981 auf den 31. Dezember 1986 befristet wor-
den. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß die För-
derung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten über 
1986 hinaus eine wichtige Aufgabe der Berufsbildungs-
politik bleibt. Diese Förderung unterstützt vor allem Klein-
und Mittelbetriebe, die nur auf Grund ergänzender Betei-
ligung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten in der 
Lage sind, betriebliche Berufsausbildung im dualen Sy-
stem in einer der schnellen technischen Entwicklung 
folgenden Qualität anzubieten. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Entschließung 
vom 23. Oktober 1986 den hohen Stellenwert dieser ins-
gesamt rund 600 überbetrieblichen Ausbildungs- und 
Weiterbildungsstätten gerade für kleine und mittlere 
Betriebe für die Berufsbildungspolitik unterstrichen und 
die Bundesregierung aufgefordert, bis zum Sommer 1987 
eine Konzeption zu entwickeln, wie die auf Grund der 
technologischen Weiterentwicklung erforderliche Moder-
nisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu 
sichern ist. Die Bundesregierung geht davon aus, daß die 
überbetrieblichen beruflichen Aus- und Weiterbildungs-
stätten ständig an die dynamische wi rtschaftliche und 
technologische Entwicklung angepaßt werden, damit 
— bildungspolitisch neue Anforderungen an die beruf-

liche Bildung erfüllt, ein Qualitätsgefälle zwischen 
großen und kleinen Betrieben vermieden, die Wett-
bewerbsfähigkeit des dualen Systems und die Gleich-
wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung 
gesichert werden können, 

— arbeitsmarktpolitisch die personalintensiven Klein-
und Mittelbetriebe ihre Beschäftigungsfunktion opti-
mal übernehmen können, 

— wi rtschaftspolitisch die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Innovationskraft gestärkt werden, 

— gesellschaftspolitisch eine Vielzahl selbständiger Exi-
stenzen gewahrt und gefördert wird. 

Förderung der Ausbilder 

Unter den an der Berufsbildung Beteiligten besteht Einig-
keit darüber, daß ein dringender Bedarf an Weiterbil-
dungsangeboten in fachlicher und methodischer Hin-
sicht für die Ausbilder in den Betrieben und die Lehrer an 
beruflichen Schulen besteht und daß diese Angebote am 
besten auf Weiterlernen in der Praxis ausgerichtet sein 
sollten. 

Die Anforderungen an die Ausbilder im Betrieb müssen 
den Veränderungen in der Berufsausbildung Rechnung 
tragen (vgl. Teil II, Kapitel 8.1.3). Es sind Anforderungen zu 
bewältigen, die sich aus den neuen Technologien, aus 
neuen Ausbildungsberufen und Ausbildungsinhalten er-
geben. Aber auch neue Ausbildungsmethoden und Aus-
bildungsmittel müssen sachgerecht angewandt werden. 
Für die Ausbilder ergeben sich ferner neue Herausforde-
rungen durch die Änderung der individuellen Vorausset-
zungen der Auszubildenden, wie höheres Eintrittsalter in 
die berufliche Bildung und zunehmend höhere schuli-
sche Vorbildung. Schließlich sind zusätzliche Anforde-
rungen an die Ausbilder infolge des gestiegenen Weiter-
bildungsbedarfs in den Betrieben entstanden. 

Die Qualität der beruflichen Bildung wird von der Qualifi

-

kation der Lehrer an beruflichen Schulen mitbestimmt. 
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Der Bundesministerfür Bildung und Wissenschaft hat mit 
erheblichem finanziellen Aufwand eine Reihe von Modell-
versuchen zur Aus- und Fortbildung von Berufsschulleh-
rern im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (BLK) mitgeför-
dert. Die im Rahmen dieser Projekte gewonnenen Er-
kenntnisse werden inzwischen bundesweit umgesetzt. 

Neue Anforderungen an die Aus- und Fortbildung des 
Lehrpersonals an beruflichen Schulen ergeben sich aus 
der fortschreitenden Entwicklung der neuen Informa-
tionstechnologien und deren verstärktem Einsatz in den 
Betrieben. Damit auch in Zukunft gewährleistet ist, daß 
die Ausbildung an berufsbildenden Schulen praxisbezo-
gen ist und den Erfordernissen des Arbeitslebens ent-
spricht, müssen die Lehrer befähigt werden, geeignete 
pädagogische Antworten auf die Probleme zu geben, die 
durch den Einsatz neuer Technologien sowie durch 
andere neue Aufgaben hervorgerufen werden (vgl. Teil II, 
Kapitel 8.1.2). 

Modellvorhaben und Berufsbildungsforschung 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und 
das zu seinem Geschäftsbereich gehörende Bundesin-
stitut für Berufsbildung fördern die Weiterentwicklung der 
beruflichen Bildung und die Steigerung ihrer Qualität 
auch durch Berufsbildungsforschung und Modellvorha-
ben in Wi rtschaft und Schule. Auf Vorschlag der Bundes-
regierung hat der Deutsche Bundestag am 23. Oktober 
1986 das Berufsbildungsförderungsgesetz dahingehend 
novelliert, daß die Förderung von Modellvorhaben im 
außerschulischen Bereich durch den Bund auf eine ein-
deutige Rechtsgrundlage gestellt wurde. Berufsbildungs-
Modellvorhaben in der Wi rtschaft sind unentbehrliche 
Instrumente, um die Weiterentwicklung der beruflichen 
Bildung in der betrieblichen Praxis zu erproben. Denn die 
technologischen und strukturellen Veränderungen stel-
len ständig neue Anforderungen an berufliche Qualifika-
tionen. Die Modellvorhaben tragen bei: zur inhaltlichen 
Modernisierung von Aus- und Fortbildung; zur Verbesse-
rung der Qualität der Aus- und Weiterbildung durch die 
Entwicklung und Erprobung neuer Lehrmethoden und 
Ausbildungshilfen; zur Verbesserung der Berufsausbil-
dung besonderer Gruppen, z. B. Benachteiligte; zur Er-
weiterung des Berufswahlspektrums für Mädchen. Die 
Förderung der Wirtschafts-Modellversuche geschieht 
nach Förderungsrichtlinien des Bundesministers für Bil-
dung und Wissenschaft und im Rahmen der dem Bun-
desinstitut für Berufsbildung zugewiesenen Haushalts-
mittel. 

Berufsbildungsforschung fördert der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft in beschränktem Umfang als 
Ressortforschung. Neben der universitären Berufsbil-
dungsforschung und solcher an hochschulfreien Institu-
ten liegt ein Schwerpunkt der Berufsbildungsforschung 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Der Haushalts-
ausschuß des Deutschen Bundestages hat den Bun-
desminister für Bildung und Wissenschaft gebeten, die 
wissenschaftliche und wirtschaftliche Effizienz des Bun-
desinstituts zu überprüfen. Im Rahmen dieser Evalu-
ierung hat eine vom Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft berufene unabhängige Sachverständigenkom-
mission im Juli 1986 ein Gutachten erstattet. Dieses Gut-
achten wurde dem Haushaltsausschuß mit einer ersten 
Stellungnahme des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft im September 1986 zugeleitet. 

In dem Gutachten untersucht die Kommission die For-
schungsarbeiten im engeren Sinne, die Forschungs-
arbeiten bei der Vorbereitung von Ausbildungsordnun-
gen und Fortbildungsverordnungen, die Betreuung von 
Modellversuchen, die Forschungsarbeiten im Bereich 
der Medien, die Fernunterrichtsforschung, die berufliche 
Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungsforschung 
sowie das Veröffentlichungswesen des Bundesinstituts. 
Auf Grund ihrer Untersuchung hat die Kommission in 
dem Gutachten eine Reihe von Empfehlungen und Anre-
gungen zur Steigerung der wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Effizienz der Forschungsarbeit gegeben. 

Die Bundesregierung strebt eine Effizienzsteigerung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung an, damit es seinen 
gesetzlichen Auftrag in der Berufsbildungsforschung 
und für die Berufsbildungspraxis in Zukunft noch wirk-
samer wahrnehmen kann. Sie teilt die Auffassung der 
Kommission, daß das Bundesinstitut in seiner jetzigen 
Form als rechtsfähiges Bundesinstitut einschließlich 
Hauptausschuß und Generalsekretär und grundsätzlich 
mit dem bisherigen gesetzlichen Auftrag beibehalten 
werden sollte. Schlußfolgerungen aus dem Evalu-
ierungs-Bericht werden daher in erster Linie bei der inne-
ren Struktur und Ablauforganisation des Bundesinstituts 
zu ziehen sein. Zur Zeit wird eine gründliche Prüfung der 
Untersuchungsergebnisse der Kommission mit allen 
Beteiligten, insbesondere mit dem Hauptausschuß des 
Bundesinstituts, in dem auch Vertreter der Arbeitgeber, 
der Gewerkschaften und der Länder beteiligt sind, vor-
genommen. Erste Schlußfolgerungen aus dem Gutach-
ten können voraussichtlich im Zusammenhang mit dem 
Bundeshaushalt 1988 gezogen werden. 

4.2 Mobilität von Ausbildungsbewerbern angesichts 
regionaler und sektoraler Probleme 

Angesichts der insgesamt positiven Entwicklung auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt 1986 sind die regionalen und 
sektoralen Ungleichgewichte deutlicher hervorgetreten. 
Die Ausbildungswünsche der Jugendlichen und die 
angebotenen Möglichkeiten, die sich an den geänderten 
Bedingungen des Arbeitsmarktes ausrichten, stimmen 
noch nicht im notwendigen Maße überein. Ein Lehrstel-
lenüberangebot besteht in vielen Berufen des gewerb-
lich-technischen Bereichs, vor allem bei den Metallberu-
fen, bei den Ernährungsberufen und bei den Bau- und 
Baunebenberufen. Ein großer Bewerberüberhang be-
steht dagegen bei den Organisations-, Verwaltungs- und 
Büroberufen. 

Bei den in Kapitel 2 dargestellten Strukturproblemen 
kommt es darauf an, daß in den nächsten Jahren noch 
energischer darauf hingewirkt wird, daß Ausbildungs-
platzangebot und -nachfrage regional und sektoral zum 
Ausgleich gebracht werden. 

Mit Blick auf 1987 und die nachfolgenden Jahre wird es 
daher immer wichtiger, durch eine zukunftsweisende 
und gezielte Wirtschaftsstrukturpolitik zusätzlich Ausbil-
dungsplätze zu schaffen und damit Wirtschaftsstruktur-
politik und Berufsbildungspolitik miteinander zu verzah-
nen. Daneben wird es zunehmend notwendig, daß voll-
jährige Ausbildungsplatzbewerber bereit sind, auch aus-
wärtige Ausbildungsangebote anzunehmen. Die Betriebe 
sollten die Mobilitätsbereitschaft der Bewerber dadurch 
unterstützen, daß sie ihre Ausbildungsplätze auch weiter 
entfernt wohnenden Jugendlichen anbieten. 
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Der klein- und großräumigen regionalen und überregio-
nalen Mobilität der Jugendlichen mißt die Bundesregie-
rung zunehmende Bedeutung bei. Es zeigt sich immer 
deutlicher, daß das größte Hemmnis für die notwendige 
Mobilität der Jugendlichen die Sorge ist, am auswärtigen 
Ausbildungsort allein zu sein. Hier sind unkonventionelle 
Maßnahmen und private Initiativen, auch in Zusammen-
arbeit mit Eltern, notwendig, denn finanzielle Unterstüt-
zung allein hilft nicht. Die Bundesregierung wird daher 
mit Organisationen der Jugendsozialarbeit und mit Ju-
gendverbänden über Möglichkeiten beraten, wie Jugend-
lichen,  die auswärts einen Ausbildungsplatz wählen, 
geholfen werden kann. 

Auch die neuesten Zahlen der Berufsberatungsstatistik 
zeigen, daß sich sowohl regional als auch berufs-
sektoral im Jahr 1987 die Schere zwischen Ausbildungs-
platznachfrage und Ausbildungsplatzangebot wegen feh-
lender Kongruenz noch nicht völlig schließt. Dies bedeu-
tet, daß sich vor allem die Jugendlichen in viel stärkerem 
Maße umstellen müssen: Wenn Angebot und Nachfrage 
besser in Übereinstimmung gebracht werden sollen, 
müssen die Jugendlichen noch mehr bereit sein, auch 
bei größerer Entfernung vom Wohnort dorthin zu gehen, 
wo freie Ausbildungsplätze angeboten werden und auch 
Ausbildungsplatzangebote vor allem im gewerblich-tech-
nischen Bereich anzunehmen, die nicht ihrem Wunsch-
beruf entsprechen. Dies ist im Interesse der Jugendlichen 
und ihrer Ausbildungs- und Berufschancen ebenso not-
wendig wie zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses 
der Wirtschaft. Wenn die Bereitschaft der Jugendlichen 
zu dieser notwendigen größeren Flexibilität nicht ent-
wickelt wird, wächst das Risiko, daß in wenigen Jahren 
bundesweit sowohl sehr viele Ausbildungsplätze unbe-
setzt bleiben als auch noch viele Bewerber ohne Ausbil-
dungsplatz-Vermittlung am jeweiligen Stichtag 30. Sep-
tember übrig bleiben. 

4.3 Berufsinformation und Berufsberatung 

Die Information der Jugendlichen über die Arbeitswelt 
und die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten sollte 
angesichts der schnellen Veränderungen in der Arbeits-
welt und der neuen Ausbildungsordnungen noch weiter 
entwickelt werden. Eine weitere Verbesserung und Ver-
tiefung der Berufsinformation und der Berufsberatung 
der Schüler und Schulabsolventen ist erforderlich, um 
die Berufsentscheidung noch fundie rter vorzubereiten 
und die Mobilitätsbereitschaft zu fördern. Um die regio-
nale Mobilität zu erleichtern, können die Arbeitsämter 
Berufsausbildungsbeihilfen gewähren. 

Die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung ist von 
so großer Tragweite für die persönliche und berufliche 
Lebensgestaltung jedes Menschen, daß sie auf mög-
lichst umfassende Information gestützt sein sollte. 

Der einzelne ist kaum in der Lage, die berufliche Vielfalt 
zu überschauen und die Auswirkungen des technischen 
und organisatorischen Wandels auf die künftigen Berufs-
strukturen abzuschätzen. Er braucht Information und 
Beratung über 

— die Arbeitswelt und die Praxis der Berufsausbildung, 
— die Chancen und Risiken der zur Wahl stehenden 

Ausbildungswege, 

— die Beschäftigungs- und Einkommenschancen, 
— die Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
— die neuen Ausbildungsordnungen. 

Deshalb setzt sich die Bundesregierung dafür ein, daß 
die Berufsberatung der Arbeitsämter, die diese Aufgabe 
wahrnehmen, ständig verbessert und weiterentwickelt 
wird. Die Vorbereitung der Jugendlichen auf die Berufs-
entscheidung sollte in allen Schulformen — auch den 
Gymnasien — verbessert werden, nicht durch zusätzli-
chen Lernstoff, sondern durch 
— erweiterte Information über die Berufs- und Arbeits-

welt, 
— Betriebserkundungen und Betriebspraktika, 
— Weiterbildungsangebote für die Lehrer als Vorausset-

zung eines stetigen Erfahrungsaustausches zwischen 
Schule und Arbeitswelt, 

— noch intensivere Zusammenarbeit von Schule und 
Berufsberatung der Arbeitsämter. 

Vor allem nicht mehr zutreffende Vorstellungen vieler 
Jugendlicher, auch junger Frauen, wie auch der Eltern 
über die Anforderungen und Möglichkeiten, die einzelne 
Berufe heute bieten, sollten wirklichkeitsgerecht korri-
giert werden. Neben Appellen an junge Frauen, auch 
Ausbildungsangebote in technisch orientierten Berufen 
zu nutzen, ist es wichtig, sie über die vielfältigen Chancen 
und Risiken in allen Berufen und Berufsbereichen umfas-
send zu informieren. Durch Unkenntnis über die Weiter-
entwicklung traditioneller Berufe entstehen gerade bei 
jungen Frauen häufig falsche Berufserwartungen. Hier 
für Abhilfe zu sorgen, ist eine wichtige Aufgabe für die 
allgemeinbildenden Schulen, da der Einfluß der Schulen 
auf die Berufswahl sehr groß ist. Häufig sind die Berufs-
wünsche junger Frauen schon sehr gefestigt, wenn sie 
die Berufsberatung der Arbeitsämter aufsuchen (vgl. 
Kapitel 4.4). 

Es ist deshalb von herausragender Bedeutung, daß die 
Länder die Information der Schülerinnen über die vielfäl-
tigen Chancen in technisch orientierten Berufen in den 
Schulen spürbar intensivieren. Dabei sollte vor allem 
deutlich gemacht werden, daß es inzwischen eine ganze 
Reihe traditioneller „Männerberufe" gibt, in denen auf 
Grund der technischen Entwicklung die schwere körper-
liche Arbeit kaum noch eine Rolle spielt und die deshalb 
für junge Frauen ohne weiteres geeignet sind. Beispiele 
hierfür sind Berufe der Druckindustrie wie Schriftsetzerin 
oder Druckvorlagenherstellerin. Hier sind die Frauenan-
teile an den Auszubildenden von unter 15 % im Jahr 1977 
auf inzwischen über 50 % gestiegen. 

Bei einer solchen Informationskampagne kommt es ent-
scheidend auf eine enge Kooperation zwischen der Wi rt

-schaft und den Schulen an. Folgende Maßnahmen sind 
dabei von besonderer Bedeutung: 
— Den zuständigen Kammern sollte beispielsweise der 

Zugang zu den Schulen erleichtert werden, da sie bei 
der Verteilung von Informationsmaterial auf die Schu-
len angewiesen sind, 

— Betriebspraktika sollten verstärkt genutzt werden, um 
die Schülerinnen über Chancen in technisch orien-
tierten Berufen aufzuklären, 

— Schulbücher, in denen die Berufswelt unrealistisch 
dargestellt ist, und die daher bereits bestehende Vor-
urteile eher noch festigen, sollten künftig nicht mehr 
verwandt werden. 
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Soweit in Betrieben noch Vorbehalte gegen die Ausbil-
dung junger Frauen in technisch orientierten Berufen 
bestehen, muß ihnen durch die Informationsarbeit der 
Arbeitsämter und der Wirtschaft entgegengewirkt wer-
den. Es liegen dazu inzwischen genügend positive Erfah-
rungen mit der Ausbildung junger Frauen in gewerblich-
technischen Berufen vor. 

4.4 Junge Frauen in der beruflichen Bildung 

Noch zu keiner Zeit zuvor war die Zahl weiblicher Auszu-
bildender insgesamt so hoch wie jetzt: Sie beträgt rund 
745000, dies sind 41 % aller Auszubildenden. Der Zu-
wachs an Ausbildungsplätzen war bei den jungen Frauen 
mit rund 90000 in den Jahren 1982 bis 1985 deutlich 
größer als bei den männlichen Auszubildenden (rund 
66000). Trotz dieser Steigerung der Zahl der Ausbil-
dungsplätze für junge Frauen haben sie bei der Suche 
nach Ausbildungsplätzen immer noch größere Schwie-
rigkeiten als männliche Bewerber. Erneut sind auch in 
diesem Jahr rund zwei Drittel der noch nicht vermittelten 
Bewerber junge Frauen. Die Verbesserung ihrer Ausbil-
dungschancen wird daher weiterhin ein besonderer 
Schwerpunkt der berufsbildungspolitischen Anstrengun-
gen der Bundesregierung sein (vgl. Teil II, Kapitel 4.5). 

Ihre Zielsetzungen und eine Situationsanalyse hat die 
Bundesregierung in ihrem Bericht „Chancen für Mäd-
chen und junge Frauen in Ausbildung und Beruf" vom 
5. November 1986 dargestellt. 

Nicht zuletzt auf Grund der gesteigerten Ausbildungs-
bemühungen fürjunge Frauen ist die Arbeitslosigkeit der 
unter 25jährigen Frauen allein 1986 um 9,3 %, bei den 
unter 20jährigen um 14,1 % zurückgegangen. 

Die Zahl der weiblichen Lehrlinge in traditionell überwie-
gend von Männern besetzten gewerblich-technischen 
Berufen ist von 13000 im Jahr 1977 (2,5 %) auf 59000 
(7,9 %) in 1985 gestiegen. Die Zahl der Frauen, die an 
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen der Arbeitsver-
waltung teilnehmen, ist von 1984 bis 1986 um 70800 auf 
185800 gestiegen (» 61,5%). Diese Steigerung liegt deut-
lich über derjenigen der Männer (44,6 %). 

Der Bericht der Bundesregierung weist auf Gesetzes- 
und Förderinitiativen der Bundesregierung aus den letz-
ten Jahren hin. Genannt werden das Beschäftigungsför-
derungsgesetz, die 7. Novelle zum Arbeitsförderungsge-
setz, das Bundeserziehungsgeldgesetz, die Ratifizierung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, Ände-
rungen im Beamtenrecht. Besonders zu erwähnen sind 
auch mit Bildungsmaßnahmen kombinierte Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen in Teilzeitform („Arbeiten und 
Lernen"), die zu einem hohen Anteil Frauen zugute 
kommen. 

Aus dem Bildungsbereich sind insbesondere folgende 
Initiativen und Maßnahmen zu erwähnen: 
— Mit der Modellreihe der Bundesregierung zur Erschlie-

ßung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe für 
Frauen ist es gelungen, das Berufsspektrum für 
Frauen im Bewußtsein von Frauen, Eltern, Lehrern 
und Betrieben zu erweitern. Das Modellvorhaben 
wurde bundesweit an 21 Standorten schwerpunkt-
mäßig in Metall- und Elektroberufen mit 217 Betrieben 

durchgeführt. Das Modellprogramm hat eindeutig 
belegt, daß sich Frauen mit den Leistungen ihrer 
männlichen Kollegen jederzeit messen können. 

- Einen weiteren Schwerpunkt setzt die Bundesregie

-

rung bei der Einbeziehung neuer Techniken in 
„Frauenberufe". Auf diese Weise sollen die Ausbil-
dungsqualität und damit auch die späteren Beschäfti-
gungschancen verbessert werden. Das von der Bun-
desregierung 1984 aufgelegte Aktionsprogramm 
„Neue Technologien in der beruflichen Bildung" gibt 
insbesondere auch jungen Frauen Hilfen, um den 
neuen Anforderungen der Informationstechnik ge-
recht zu werden. Die im Rahmen dieses Aktionspro-
gramms durchgeführten Modellvorhaben mit den 
Schwerpunkten Bürotechnik, Steuerungstechnik und 
computerunterstütztes Zeichnen und Konstruieren 
(CAD/CAM) betreffen viele Berufe, die traditioneller-
weise von Frauen ausgeübt werden. 

— Die Bundesregierung hat darauf hingewirkt, daß die 
von den Arbeitsämtern geförderten Grundausbil-
dungslehrgänge verstärkt für die Vermittlung von 
Kenntnissen in den neuen Technologien eingesetzt 
werden. Von diesem Angebot machen auch junge 
Frauen verstärkt Gebrauch. Der Besuch dieser Lehr-
gänge kann zudem in Einzelfällen zur Verkürzung der 
anschließenden Ausbildung führen. Für diese Lehr-
gänge stehen auch 1987 ausreichende Mittel zur 
Verfügung. 

- Ein wichtiger Schwerpunkt der Politik der Bundes

-

regierung ist auch die Förderung benachteiligter 
Jugendlicher. Durch das Benachteiligtenprogramm 
erhielten im Ausbildungsjahr 1985/86 auch rund 
9500 junge Frauen, die davor keine Ausbildung-
schance hatten, eine Ausbildung in anerkannten Aus-
bildungsberufen. Diese Zahl soll im Ausbildungsjahr 
1986/87 um rund 25 % auf fast 12 000 gesteigert wer-
den. Im Bundeshaushalt 1987 ist eine Steigerung des 
Ansatzes für das Benachteiligten-Programm um 
72 Mio. DM vorgesehen. 

— Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, daß der 
Anteil von Frauen in Maßnahmen der beruflichen Wei-
terbildung, die von den Arbeitsämtern gefördert wer-
den, kontinuierlich gesteigert und die individuelle 
Beratung sowie Betreuung weiterhin intensiviert wird. 
Betriebe und Verwaltungen müssen noch mehr 
Frauen auf diese Förderungsmöglichkeiten hinwei-
sen. 

- In der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung soll erörtert werden, wie 
die Schulen — auch in Zusammenarbeit mit der 
Berufsberatung und der Wirtscha ft  — verstärkt die 
vielfältigen Chancen auch für junge Frauen in einem 
breiteren Berufsspektrum deutlich machen können, 
das auch die gewerblich-technischen Berufe umfaßt. 

Bei den genannten Maßnahmen ist sich die Bundes-
regierung bewußt, daß die Aufgabe, die Chancen von 
Frauen in Ausbildung und Beruf weiter zu verbessern, 
nicht mit kurzfristig wirkenden Instrumenten allein zu 
bewältigen ist. Diese Aufgabe verlangt vielmehr eine mit-
telfristige Perspektive, weil Veränderungen von Einstel-
lungen und Verhaltensweisen bei allen Beteiligten, bei 
den Betrieben, bei Eltern und Lehrern und nicht zuletzt 
bei den jungen Frauen erforderlich sind. Dabei geht es 
darum, das Spektrum an Berufen bei der Berufswahl von 
Frauen zu verbreitern und die Rahmenbedingungen für 
junge Frauen in Ausbildung und Beruf zu verbessern. 
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4.5 Förderung der Berufsausbildung von behinderten 
Jugendlichen 

Die Auswirkungen technischer und organisatorischer 
Veränderungen auf die Ausbildungs- und Berufsmög-
lichkeiten Behinderter können derzeit nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, 
daß sich für bestimmte Gruppen von Behinderten auf 
Grund sich verändernder Anforderungsprofile in Ausbil-
dung und Beruf neue Chancen ergeben können, für 
andere Gruppen sich dagegen die beruflichen Ausbil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeiten reduzieren werden. 
Am Beispiel der Neuordnung der Metall- und Elektro-
berufe kann schon jetzt deutlich gemacht werden, inwie-
weit sich Anforderungen in Ausbildung und Beruf ändern 
können. 

Bezogen auf die Technikbereiche gewinnen allgemein 
die Mikroelektronik und die Digitaltechnik sowie im spe-
ziellen die Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik an 
Bedeutung. Diese Entwicklung betrifft insbesondere auch 
Behinderte, die es zum Teil besonders schwer haben, 
den Veränderungen voll gerecht zu werden. Routine-
arbeiten, körperliche Arbeiten und handwerkliches Ge-
schick nehmen ab zugunsten von Kreativität, Flexibilität 
und mehrdimensionalem Denken. Rationalisierungen 
und Veränderungen innerhalb bestehender Berufsbilder 
betreffen vorrangig den intellektuell schwächeren Men-
schen. Wie groß das Problem struktureller Änderungen 
auf Grund technischer Entwicklungen für diese Gruppe 
der Behinderten werden könnte, wird daran deutlich, daß 
von den in Ausbildung befindlichen behinderten Jugend-
lichen zwei Drittel Lernbehinderte sind. Von den sinnes-
bzw. körperbehinderten Jugendlichen verfügen etwa ein 
Viertel über keinen Hauptschulabschluß. 

Trotzdem wurden im Jahre 1985 60 % der insgesamt in 
Ausbildung befindlichen Behinderten in Betrieben und 
überwiegend in anerkannten Ausbildungsberufen aus-
gebildet (26 % in Berufsbildungswerken und  1 4 % in son-
stigen Einrichtungen). Diese Leistung ist neben dem Ein-
satz der Betriebe und Rehabilitationseinrichtungen auch 
auf von der Bundesanstalt für Arbeit geförderte berufs-
vorbereitende Maßnahmen zurückzuführen. In den Jah-
ren 1985/86 haben 25246 Behinderte an berufsvorberei-
tenden Maßnahmen im Bereich der Berufsberatung 
teilgenommen, das sind etwa 20 % der ratsuchenden 
Rehabilitanden. Diese Maßnahmen sind für die Entwick-
lung des Behinderten in vielerlei Beziehung förderlich, 
wobei sich insbesondere die persönlichkeitsstabilisie-
rende Wirkung, das Aufholen schulischer Defizite sowie 
die Anregungen zur Berufsorientierung und -findung 
positiv auswirken. Insofern wird hier eine Möglichkeit 
gesehen und ergriffen, durch entsprechende Maßnah-
men und Hilfen der Gefahr der beruflichen Randstellung 
Behinderter entgegenzuwirken. 

In den Jahren 1985/86 begannen 27254 Teilnehmer von 
beruflichen Bildungsmaßnahmen eine Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf und 8204 in einem 
Sonderausbildungsgang für Behinderte. 

Eine besondere Herausforderung wird auch in der beruf-
lichen Eingliederung psychisch Behinderter gesehen. 
Die beschriebene Lage und Entwicklung des Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktes und die Konkurrenzsituation 
bei der Ausbildungsplatzsuche mit Nichtbehinderten 
beeinträchtigen die berufliche Ein- oder Wiedereinglie-
derung dieser Personengruppe. Zahlenmäßig handelt es 
sich im Ausbildungsbereich um folgende Größen: Bei 

den Arbeitsämtern wurden 1985/86 3833 Neuzugänge 
von psychisch Behinderten verzeichnet, die eine erst-
malige berufliche Eingliederung anstrebten. Der Anteil 
von Rehabilitanden mit Hochschulreife ist mit über 10 % 
relativ hoch. 

In Betrieben und überbetrieblichen Rehabilitationsein-
richtungen bestehen derzeit nur begrenzte Aufnahme-
möglichkeiten für die berufliche Bildung und Beschäfti-
gung psychisch Behinderter. Es gilt daher vorrangig, ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten an den verschiedenen Lern-
orten zu erhöhen, um die Möglichkeiten der beruflichen 
Integration zu verbessern. 

4.6 Förderung der Berufsausbildung von 
benachteiligten Jugendlichen 

Die Förderungsmaßnahmen der Bundesregierung für 
benachteiligte Jugendliche in der beruflichen Bildung 
sind seit dem Vorjahr kontinuierlich fortgeführt worden 1 ) 
(vgl. Teil II, Kapitel 5.1). Durch das Programm des Bun-
desministers für Bildung und Wissenschaft für die Förde-
rung der Berufsausbildung von benachteiligten Jugend-
lichen konnte seit dem Ausbildungsjahr 1980/81 die 
Ausbildung von rund 38000 benachteiligten Jugendli-
chen gefördert werden. Diese Jugendlichen hätten sonst 
keine Ausbildungschance gehabt. Die Förderung von 
Benachteiligten wird bedarfsgerecht im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel fortgesetzt. 

Das Programm ist seit 1982 entschlossen ausgeweitet 
worden. Dabei hat sich die Anzahl der geförderten 
Jugendlichen kontinuierlich erhöht, und zwar von rund 
2000 im Jahr 1982 auf rund 24000 im Jahr 1986. Die 
Finanzierungsmittel der Bundesregierung für das Pro-
gramm sind in den letzten vier Jahren nahezu versechs-
facht worden. 

Das Programm hat auch 1986 seine Zielrichtung erreicht, 
Jugendlichen, die bisher auf Grund schulischer Defizite 
und sozialer Benachteiligungen verminderte Ausbil-
dungschancen hatten, doch eine Ausbildung in aner-
kannten Ausbildungsberufen zu ermöglichen. Für viele 
ehemalige Sonderschüler, Hauptschüler ohne Abschluß 
und junge Ausländer bietet die Ausbildung mit Lern-
unterstützung durch das Benachteiligtenprogramm eine 
gute Möglichkeit für eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung und damit für eine dauerhafte Eingliederung auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Unter Berücksichtigung der schulischen Defizite und 
sozialer Schwierigkeiten der Auszubildenden ist die 
Ausbildung sehr erfolgreich: Etwa zwei Drittel der Jugend-
lichen, die eine Ausbildung in den Vollmaßnahmen des 
Programms beginnen, schließen diese Ausbildung mit 
Erfolg ab. Im dualen System sind es rund vier Fünftel. Die 
durch Abbruch freiwerdenden Plätze werden wieder neu 
besetzt. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, daß die beruf-
liche Integration der ersten Absolventenjahrgänge des 
Benachteiligtenprogramms insgesamt gelungen ist: Nach 
dem erfolgreichen Abschluß finden rund drei Viertel der 
Absolventen eine Beschäftigung bzw. gehen in Weiter-
bildungsmaßnahmen oder leisten Wehr- oder Zivildienst. 

1 ) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 11 
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Bei den jungen Männern gelingt der Übergang besser als 
bei den jungen Frauen (vgl. Teil II, Kapitel 5.1). Die erfolg-
reiche Integration auf dem Arbeitsmarkt nach der Ausbil-
dung weist darauf hin, daß bei sich weiter entspannender 
Ausbildungsplatzsituation auch der Übergang in die 
Betriebe vor Abschluß der Ausbildung mehr als bisher 
möglich sein muß. 

4.7 Studienberechtigte in der beruflichen Bildung 

Die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber mit Studienbe-
rechtigung ist mit rund 94000 am 30. September 1986 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu gleichgeblie-
ben (vgl. Teil II, Kapitel 4.4). Damit scheint die ständige 
Erhöhung der Bewerberzahlen mit Studienberechtigung 
in den letzten Jahren zum Stillstand gekommen zu sein. 

In dem Bericht der Bundesregierung „Die Entwicklung 
der beruflichen Bildung für Abiturienten im dualen Sy-
stem" an den Deutschen Bundestag'), der gemäß Be-
schluß des Deutschen Bundestages vom 17. Oktober 
1985 vorgelegt wurde 2), hat die Bundesregierung festge-
stellt, daß die Nachfrage von Studienberechtigten nach 
Ausbildungsalternativen zum Studium in den vergange-
nen Jahren erheblich angewachsen ist. Bis in die 70er 
Jahre war es nahezu selbstverständlich, daß Studien-
berechtigte ein Hochschulstudium aufnahmen. 1985 da-
gegen strebten fast 100000 Studienberechtigte in eine 
berufliche Ausbildung außerhalb des Hochschulwesens. 

Junge Menschen erkennen, daß es nicht mehr selbstver-
ständlich ist, mit Abitur und Studium eine nach bisherigen 
Vorstellungen adäquate Perspektive auf dem Arbeits-
markt zu haben. Die bis vor wenigen Jahren gehegte 
Vorstellung, Hochschulabsolventen fänden auf dem Aka-
demikerarbeitsmarkt immer eine ihren Studienabschlüs-
sen entsprechende Beschäftigung, hat sich durch die 
Entwicklung des Arbeitsmarktes widerlegt, wie die Zah-
len der Arbeitslosigkeit der Hochschulabsolventen zei-
gen. Die Arbeitslosenquote von Hochschulabsolventen 
ist im übrigen nur wenig niedriger als die Arbeitslosen-
quote der beruflich Ausgebildeten, aber etwas höher als 
die der Absolventen von Fachschulen und Meisterprü-
fungen. Die Umorientierung von Studienberechtigten 
wird besonders deutlich auch an dem Rückgang der 
Studienanfängerzahlen insgesamt und dem starken 
Drang der Studienberechtigten in Berufsausbildungs-
gänge außerhalb der Hochschule. 

Viele Studienberechtigte sehen heute in der dualen Aus-
bildung und in Sonderausbildungsgängen der Wirtschaft 
für Hochschulberechtigte echte Alternativen zum Stu-
dium. Insbesondere in Verbindung mit ausbildungser-
gänzenden Zusatzqualifikationen und entsprechender 
beruflicher Weiterbildung eröffnen sie gute berufliche 
Entwicklungschancen auch ohne späteres Studium. 

Diese Entwicklung wird auch 1987 und in den folgenden 
Jahren anhalten, wenn auch eine nennenswerte Steige-
rung der Bewerberzahlen mit Studienberechtigung um 
betriebliche Ausbildungsplätze nicht mehr zu erwarten 
ist. Der anhaltend hohe Anteil der Nachfrage von  Stu- 

1)Vgl. BT-Drucksache 10/5835 vom 10. Juli 1986 

2)Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 13  

dienberechtigten ist auch in der Zukunft eine Herausfor-
derung an die Innovationsbereitschaft und -fähigkeit des 
beruflichen Bildungssystems. Eine Berufsausbildung im 
dualen System bleibt für viele Studienberechtigte attrak-
tiv, insbesondere auch weil die Studienberechtigten 
heute mehr als früher auf den Nutzen ihrer Ausbildung für 
den Arbeitsmarkt achten. 

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin für eine Aus-
weitung der Ausbildungschancen von Studienberechtig-
ten in der Wirtscha ft  ein. Dies gilt auch für den weiteren 
Ausbau beruflicher Fortbildungsangebote. Die Länder 
haben bereits Angebote der Berufsfachschulen und 
Berufsakademien entwickelt, die für die Ausbildung von 
Studienberechtigten außerhalb der Hochschulen geeig-
net sind. Die Bundesregierung wird weiterhin Modellvor-
haben in der Wirtschaft und im beruflichen Schulwesen 
fördern, um die Ausbildungsmöglichkeiten für Studien-
berechtigte außerhalb der Hochschulen weiter zu ver-
bessern, insbesondere durch Entwicklung und Erpro-
bung adäquater didaktischer, methodischer und ausbil-
dungsorganisatorischer Konzepte. 

In einem vom Bundesminister für Bildung und Wissen-
schaft geförderten Projekt (vgl. Teil II, Kapitel 4.4.4) unter-
sucht derzeit das Institut der deutschen Wirtschaft die 
gegenwärtigen Möglichkeiten und zukünftigen Entwick-
lungen in der betrieblichen Berufsausbildung für Stu-
dienberechtigte. Darüber hinaus sollen die Erfahrungen 
der Betriebe und der Auszubildenden mit Abitur in der 
beruflichen Bildung erfaßt werden. 

Aus den bisherigen Zwischenergebnissen dieser Unter-
suchung ergibt sich, daß sich ein Teil der Betriebe auf die 
Vorbildungsstruktur der Auszubildenden mit Studienbe-
rechtigung eingestellt hat und offenbar versucht, das 
zusätzliche Potential an schulischer Qualifikation den 
betrieblichen Gegebenheiten entsprechend sach- und 
funktionsgerecht zu nutzen. So bietet jeder vierte der 
befragten Betriebe Abiturienten ausbildungsbegleitende 
Zusatzmaßnahmen, die in ihren Inhalten und Anforde-
rungen über die der Ausbildungsverordnungen hinaus-
gehen. Etwa gleiche Bedeutung kommt gegenwärtig 
auch dem Angebot an Fortbildungsmaßnahmen nach 
Ausbildungsabschluß zu. In solchen zusätzlichen aus-
bildungsbegleitenden Qualifizierungsangeboten oder 
Fortbildungsmaßnahmen nach Ausbildungsabschluß 
sieht ein gutes Drittel der Betriebe eine Chance, die 
Attraktivität einer betrieblichen Ausbildung als Alternative 
zu einem Hochschulstudium für Abiturienten zu steigern. 

Hingegen werden Maßnahmen, wie etwa die Schaffung 
neuer Ausbildungsberufe für Abiturienten oder eine 
Doppelausbildung in zwei verschiedenen Berufen in die-
sem Zusammenhang von den befragten Betrieben über-
wiegend abgelehnt: Nur 7 0/0 der befragten Betriebe hal-
ten solche Bestrebungen für einen angemessenen oder 
notwendigen Weg, um die Anziehungskraft des dualen 
Systems der Berufsbildung für Abiturienten zu erhöhen. 

Die bisherigen Erfahrungen der Betriebe mit der Ausbil-
dung von Abiturienten fallen insgesamt sehr positiv aus. 
So geben acht von zehn der befragten Betriebe, die 
Abiturienten in anerkannten Ausbildungsberufen ausbil-
den, an, überwiegend gute bis sehr gute Erfahrungen 
gemacht zu haben. 
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4.8 Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung 

Bei dem bildungspolitischen Ziel der Gleichwertigkeit 
beruflicher und allgemeiner Bildungsgänge geht es auch 
darum, den unterschiedlichen Entwicklungsbedürfnis-
sen junger Menschen gerecht zu werden. Praxis- oder 
Theorieorientierung in jungen Jahren sollen die berufli-
chen Chancen nicht abschließend festlegen, Bildungs-
wege zum Aufstieg müssen vielfältig sein. Der Aufstieg im 
praktischen Beruf sollte nicht an die Rückkehr in das 
staatliche Bildungssystem der Schulen und Hochschu-
len gebunden sein. 

Für die betriebliche Personalwirtschaft ebenso wie für 
das öffentlich-rechtliche Personalwesen ist es häufig 
zwar praktisch und einfach, aber durchaus nicht immer 
sachgerecht, staatliche Bildungsabschlüsse mit Einkom-
mensstufen oder beruflichen Positionen zu verknüpfen. 
Mehr Mut, den „Außenseitern" Chancen zu geben, ist 
deshalb die Voraussetzung dafür, daß der Maßstab „Lei-
stung im Beruf" gegenüber eingefahrenen Bildungs-
hierarchien wieder stärker zum Zuge kommt. Der eigen-
ständige Wert der Ausbildung im dualen System bestimmt 
sich unter anderem auch danach, ob sich diese Ausbil-
dung zum beruflichen Aufstieg in Führungspositionen 
eignet. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß Berufsbil-
dungsabschlüsse unter Wahrung ihres jeweiligen Eigen-
wertes verbesserte Zugangsmöglichkeiten zu weiterfüh-
renden Bildungswegen eröffnen müssen. Zur Verwirkli-
chung dieses Grundsatzes ist der Bund in Verhandlungen 
mit den Ländern eingetreten, die für „Berechtigungen" im 
Bildungswesen zuständig sind. Die Beratungen hierzu in 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
(KMK) sind noch nicht abgeschlossen; es ist noch nicht 
abzusehen, wann die Kultusministerkonferenz Ergeb-
nisse vorlegen wird. 

Zentraler Punkt der Verwirklichung der Gleichwertigkeit 
ist die Gleichstellung von Abschlüssen der Berufsausbil-
dung mit dem mittleren schulischen Abschluß sowie der 
Zugang von Meistern und von Absolventen vergleichba-
rer Fortbildungsgänge zur Fachhochschule, wobei diese 
auf das Vorliegen der erforderlichen allgemeinbildenden 
und fachlichen Eingangskenntnisse achten muß. 

Um dieser berufsbildungspolitischen Zielsetzung näher-
zukommen, hat der Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft 1985 eine wissenschaftliche Expe rt ise in Auf-
trag gegeben, die seit Juni letzten Jahres vorliegt und 
inzwischen veröffentlicht wurde'). 

Zu den Untersuchungsfragen 2) enthält die vorliegende 
Expe rt ise detaillie rte Antworten. Es wurde darin eine 
Systematik von vier Gleichwertigkeitsmodellen erarbei-
tet. Der Gutachter präferiert das sogenannte „Zertifika-
tionsmodell". Es beschreibt einen inhaltlich-qualifizieren-
den Modellansatz. Nach diesem Modell sollen Berufsbil-
dungsabschlüsse unter Beachtung inhaltlicher Auflagen 
bzw. Zusatzanforderungen als Ausgangspunkt für den 
Erwerb schulischer Abschlüsse bzw. die Gleichstellung 
mit solchen Abschlüssen anerkannt werden. 

1) Vgl. Hegelheimer, A.: Gleichwertigkeit von  allgemeiner und beruf-
licher Bildung, in: Schriftenreihe Studien zu Bildung und Wissen-
schaft, Band 40, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
(Hrsg.), Bonn 1986 

2) Vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Seite 11  

Hinsichtlich des Handlungsbeda rfs, der Handlungsfelder 
und der Handlungskompetenzen kommt die Untersu-
chung zu dem Ergebnis, daß sich die staatliche Bil-
dungspolitik für eines der vier Gleichwertigkeitsmodelle 
entscheiden müsse (wobei die Untersuchung das Zertifi-
kationsmodell präferiert), weil Mischsysteme kaum denk-
bar erscheinen. Bei der Verwirklichung der Gleichwer-
tigkeit komme der Bildungspolitik der Länder eine über-
ragende Bedeutung zu, da nur die Länder Regelungen 
treffen können, die beruflich-betrieblich erworbene Ab-
schlüsse in die Berechtigungsstrukturen der schulischen 
bzw. hochschulischen Abschlüsse einbeziehen. 

4.9 Berufliche Bildung, Fachkräftebedarf, 
berufliche Weiterbildung und Qualifizierungsstrategie 

Für die Anpassung der Qualifikationsstrukturen an die zu 
erwartenden Veränderungen der Wirtschaft und auf dem 
Arbeitsmarkt reicht die Modernisierung der Berufsaus-
bildung für die Jugendlichen allein nicht aus, so wichtig 
dies auch ist. Von den veränderten Gegebenheiten sind 
vielmehr auch in hohem Maße erwachsene Erwerbs-
tätige betroffen. In diesem Zusammenhang kommt der 
beruflichen Weiterbildung, die auf der Berufsausbildung 
sowie der Berufserfahrung aufbaut, besonderes Gewicht 
zu. Da die Berufsausübung heute immer anspruchsvol-
lere und umfassendere Fertigkeiten und Kenntnisse ver-
langt, darf diese Entwicklung nicht zur Folge haben, daß 
die Dauer der Berufsausbildung immer weiter verlängert 
wird. Berufsausbildung muß auch in Zukunft zur Berufs-
befähigung führen und dabei auch Grundlagen schaffen 
und Orientierungswissen vermitteln, auf denen weitere 
Lernphasen im späteren Arbeitsleben aufbauen können. 

Der Zusammenhang von Aus- und Weiterbildung wird 
immer wichtiger, weil der erste Erwerb von beruflichen 
Qualifikationen für ein ganzes Arbeitsleben nicht aus-
reicht, sondern durch berufliche Weiterbildung konti-
nuierlich erhalten, vertieft und ergänzt werden muß. Bei 
den erforderlichen Ergänzungs- und Umqualifizierungs-
maßnahmen ist darauf zu achten, daß der einzelne seine 
bisherige Ausbildung und seine beruflichen Erfahrungen 
möglichst optimal nutzen kann. Insbesondere älteren 
Arbeitnehmern sollte auf diese Weise die Anpassung an 
die Erfordernisse des Arbeitsmarktes erleichtert werden. 

Bei dem Zusammenhang von Aus- und Weiterbildung 
geht es nicht darum, neue Bildungslaufbahnen zu schaf-
fen, sondern ausreichende Möglichkeiten der späteren 
Vertiefung, Erweiterung, aber auch Spezialisierung zu 
bieten. Bildungskapazitäten in Betrieben, überbetriebli-
chen Bildungsstätten und beruflichen Schulen können 
dafür besser genutzt werden als bisher. 

Auch neue Formen in der Weiterbildung können ent-
wickelt werden. Dies gilt für die Zusammenarbeit von 
Betrieben mit beruflichen Schulen, Fachhochschulen 
und Universitäten. Die Entwicklung von Bausteinsyste-
men in der Weiterbildung ist hierbei ein Weg, der die 
notwendige Flexibilität sicherstellt und zusätzliche Quali-
fikationsmöglichkeiten bietet. 

In vielen Fällen wird eine Anpassungsfortbildung nicht 
genügen. Vielmehr werden oft Qualifizierungsmaßnah-
men für neue Tätigkeiten erforderlich sein. Hierbei ist 
anzustreben, daß solche Maßnahmen nach Möglichkeit 
durchgeführt werden, bevor der betroffene Arbeitnehmer 
seinen alten Arbeitsplatz verloren hat. Gefordert sind hier 
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die Betriebe. Der Betrieb wird als Weiterbildungsstätte an 
Bedeutung gewinnen, wobei insbesondere die berufli-
che Weiterbildung neben der Berufstätigkeit im Betrieb 
auszubauen ist. Diese Herausforderung wird von den 
Betrieben derzeit häufig noch zu wenig erkannt. Es ist 
deshalb eine wichtige Aufgabe für die Berufsbildungs-
politik der kommenden Jahre, hierauf verstärkt aufmerk-
sam zu machen. Gleichzeitig muß das Bewußtsein jedes 
einzelnen für berufliche Weiterbildung geschärft werden. 
Dies gilt auch für die Arbeitnehmer, die das mittlere 
Lebensalter erreicht oder überschritten haben. Berufli-
che Weiterbildung lohnt sich für die 40- und 50jährigen 
persönlich ebenso wie für den Betrieb, denn der Nutzen 
entsprechender Investitionen in die berufliche Qualifizie-
rung kann beiden Seiten noch über viele Jahre qualifi-
zierter Berufstätigkeit zugute kommen. 

Für kleine und mittlere Betriebe, die eigene Angebote der 
Weiterbildung nur eingeschränkt machen können, kön-
nen die überbetrieblichen beruflichen Ausbildungsstät-
ten — soweit Ausbildungskapazitäten frei werden — 
künftig auch für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt wer-
den. 

Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung hat ergeben, daß Teilzeitarbeit in Verbindung mit 
Weiterbildung den Berufseinstieg nach der Lehre erleich-
tern kann. Während die Betriebe den über Bedarf ausge-
bildeten Jugendlichen vorrangig befristete Arbeitsver-
träge anbieten wollen, die eine Beendigung der Arbeits-
verhältnisse ohne Kündigung ermöglichen, bevorzugen 
die jungen Fachkräfte den schrittweisen Berufseinstieg 
über Teilzeitarbeit, die mit einer zusätzlichen beruflichen 
Weiterqualifizierung verbunden ist. 80 % der Ausbil-
dungsabsolventen halten diese Kombination für eine 
gute oder befriedigende Ersatzlösung, wenn eine Voll-
zeittätigkeit im erlernten oder im gleichwertigen Beruf 
nach der Lehre nicht möglich ist. Die Jugendlichen knüp-
fen ihre Zustimmung zur Teilzeitarbeit an bestimmte 
Bedingungen: So verringert sich die Anzahl derjenigen, 
die Teilzeitarbeit annehmen würden, um die Hälfte, wenn 
die Möglichkeit zur begleitenden beruflichen Fortbildung 
oder Umschulung entfällt. Teilzeitarbeit ist aber nicht nur 
als Ersatzlösung interessant, denn von den Auszubilden-
den, die ihre Übernahmechance als gut beurteilen und 
insofern auf diese Lösung voraussichtlich nicht ange-
wiesen sein werden, sind immerhin noch 27 % „auf jeden 
Fall" und weitere 37 % „vielleicht" zur Teilzeitarbeit in 
Verbindung mit Weiterbildung bereit. Auf Grund dieser 
Untersuchungsergebnisse bietet sich an, bei Übernah-
meproblemen der Erhaltung und Weiterentwicklung der 
Qualifikation durch Weiterbildung, verbunden mit Teil-
zeitarbeit, den Vorzug vor Freisetzungen zu geben. 

Eine stärkere Förderung der Weiterbildungsmöglichkei-
ten kann auch dadurch erreicht werden, daß die berufli-
che Weiterbildung verstärkt zum Bestandteil der Tarifpoli-
tik gemacht wird. Da die berufliche Weiterbildung immer 
mehr zum Schlüssel für die bildungspolitische Entwick-
lung und die Sicherung des Fachkräftebedarfs der Be-
triebe wird, sollte die betriebliche Personalplanung in 
zunehmendem Maße die Möglichkeiten der Weiterbil-
dung von Arbeitnehmern einplanen. Dies ist auch aus 
arbeitsmarktpolitischen Überlegungen erforderlich. Nicht 
nur die Berufsausbildung, sondern auch die Weiterbil-
dung ist eine Investition in „Humankapital" und für den 
Betrieb künftig mindestens genau so wichtig wie Sach-
investitionen. In diesem Zusammenhang könnten auch 
Berufsqualifizierungs-Tarifverträge Bedeutung erlangen. 

Nach Ansicht von Gewerkschaften müßten gerade we-
gen der technologischen Entwicklung die Qualifikatio-
nen der Fachkräfte einer permanenten Weiterbildung 
unterliegen, die sie in den Stand versetzt, den Anforde-
rungen der Zukunft gerecht zu werden; Maßnahmen zur 
Weiterqualifizierung oder Neuqualifizierung könnten 
durch tarifvertragliche Regelungen vereinbart werden; 
die Finanzierung solcher Maßnahmen wäre ebenfalls 
zwischen den Tarifvertragsparteien zu vereinbaren. 

Über die Notwendigkeit beruflicher Weiterbildung besteht 
zwischen Bundesregierung, Ländern, Gewerkschaften 
und Arbeitgebern Einigkeit, obwohl die Sozialparteien 
gegensätzliche Auffassungen zum Fachkräftemangel auf 
dem Arbeitsmarkt vertreten. Während die Arbeitgeber 
personelle Engpässe auf dem Arbeitsmarkt z. B. in den 
Metall- und Bauberufen feststellen und deshalb ihre 
eigenen betrieblichen Aus- und Weiterbildungsanstren-
gungen verstärken wollen, bestreiten die Gewerkschaf-
ten einen gravierenden Fachkräftemangel. Fachkräfte-
mangel bestehe nach ihrer Auffassung nur do rt , wo zu 
wenig oder für die falschen Berufe und für falsche Quali-
fikationen ausgebildet worden sei. 

Einig sind sich alle an der beruflichen Bildung und beruf-
lichen Weiterbildung Beteiligten, daß als Folge der tech-
nischen Innovationsschübe berufliche Weiterbildung ver-
stärkt angeboten und mehr Möglichkeiten für Zusatzqua-
lifikationen für Ausgebildete eröffnet werden müssen. 
Eine entsprechende Empfehlung wird gegenwärtig im 
Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung 
beraten: Zusatzqualifikationen müssen danach für Aus-
gebildete geschaffen werden, die sich aus konjunkturel-
len, strukturellen oder demographischen Gründen neu 
orientieren müssen. Diese zusätzlichen Qualifikationen 
können in verschiedenen Phasen der Berufstätigkeit 
sowie bei Arbeitslosigkeit oder bei Unterbrechung der 
Berufstätigkeit erworben werden. Im Rahmen der einge-
leiteten Qualifizierungsstrategie ist es Aufgabe von Zu-
satzqualifikationen, Kenntnisse und Fertigkeiten ein-
schließlich Fähigkeiten zu vermitteln, die die Chancen im 
Beschäftigungssystem erhöhen und vor Arbeitslosigkeit 
schützen sollen. Zusatzqualifikationen ergänzen bisher 
erworbene Qualifikationen und sind auf konkrete Anwen-
dungsmöglichkeiten im Beruf und am Arbeitsplatz hin 
orientiert. Dies bedeutet ebenso, daß die Betroffenen 
damit auch Kenntnisse und Fertigkeiten einschließlich 
Fähigkeiten erwerben, die nach Möglichkeit auf künftige 
Entwicklungen gerichtet sind. 

Die Vermittlung von Zusatzqualifikationen kann in unter-
schiedlichem zeitlichen Umfang erfolgen, je nach A rt  der 
Qualifikation und der individuellen Voraussetzungen. Die 
Dauer der Maßnahmen sollte deutlich kürzer als die von 
Umschulungsmaßnahmen sein. Zusatzqualifikationen 
können auch während der Einarbeitungsphase erwor-
ben werden. 

Zusatzqualifikationen sind eine Ergänzung und kein 
Ersatz für eine qualifizierte Berufsausbildung. Ihr Erwerb 
sollte bescheinigt werden. Zusatzqualifikationen kom-
men entsprechend dem Qualifizierungsbedarfder Betrie-
be und der Arbeitnehmer für verschiedene Bedarfsfelder 
in Betracht. Insbesondere sollten aber die durch ver-
stärkte Einführung und Nutzung neuer Techniken erfor-
derlich werdenden Anforderungen angemessen berück-
sichtigt werden. 

Im Spektrum der Maßnahmen, die für eine Förderung von 
Zusatzqualifikationen berücksichtigt werden müssen, 
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verschränken sich arbeitsmarkt-, beschäftigungs- und 
berufsbildungspolitische Aspekte. Für eine wirksame 
und zielgruppengerechte Förderung der Zusatzqualifika-
tionen ist ein Bündel von miteinander verbundenen Maß-
nahmen sinnvoll. Die unterschiedlichen Maßnahmevor-
schläge müssen einen gemeinsamen Bezugspunkt ha-
ben: einen wirksamen Beitrag, Arbeitslosigkeit abzu-
bauen, aber auch Arbeitslosigkeit vorbeugend zu vermei-
den. 

Die „Qualifizierungsoffensive" der Bundesregierung, die 
sie bereits 1985 zusammen mit den Verbänden der Wi rt

-schaft, den Gewerkschaften und der Bundesanstalt für 
Arbeit auf den Weg gebracht hat, zielt auf eine quanti-
tative und qualitative Ausweitung der beruflichen Weiter-
bildung auf allen Ebenen ab: sowohl innerhalb wie 
außerhalb der Betriebe, für Arbeitslose wie für beschäf-
tigte Arbeitnehmer (vgl. Berufsbildungsbericht 1986, Sei-
te 14f.). Wi rtschaftsverbände und Gewerkschaften lei-
sten vor allem we rtvolle Überzeugungsarbeit zur Erhö-
hung der Weiterbildungsbeteiligung. Betriebe und Ar-
beitsämter sind zu einer weiteren Vertiefung ihrer Zusam-
menarbeit aufgerufen: bei der frühzeitigen Meldung des 
betrieblichen Fachkräftebedarfs ebenso wie bei der 
Bereitstellung betrieblicher Kapazitäten für die praxis-
nahe berufliche Weiterbildung auch von Arbeitslosen, 
die nach dem Arbeitsförderungsgesetz gefördert wird. 
Der beruflichen Weiterbildung Arbeitsloser mit dem Ziel 
ihrer beruflichen Wiedereingliederung dient die Verbes-
serung der Förderung der beruflichen Bildung durch die 
7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes, die Anfang 
1986 wirksam wurde. Die Teilnehmerzahlen sind seither 
erheblich gestiegen. Im Jahr 1986 begannen 530000 
Arbeitnehmer eine von den Arbeitsämtern geförderte 
berufliche Fortbildung, Umschulung oder Einarbeitung. 
Das waren 120 700 oder 29,5 % mehr als im Vorjahr. Zwei 
Drittel waren vorher arbeitslos (vgl. Teil II, Kapitel 7.3 und 
9.5). 

Die Arbeitsverwaltung hat für die Förderung der beruf-
lichen Bildung 1986 rund fünf Milliarden DM aufgewandt 
(1985: 4,3 Mrd. DM). Für 1987 sind 5,5 Mrd. DM vorgese-
hen. 

4.10 Internationale Zusammenarbeit in der beruflichen 
Bildung 

Das Interesse des Auslands am deutschen System der 
beruflichen Bildung nimmt von Jahr zu Jahr zu. Das 
äußert sich einerseits an der wachsenden Zahl von Poli-
tikern, Wissenschaftlern und Experten, die aus Entwick-
lungs-, Schwellen- und Industrieländern in die Bundes-
republik Deutschland kommen, um Anregungen für die 
Weiterentwicklung des eigenen Berufsbildungssystems 
zu erhalten. Dies wird weiter deutlich am Wunsch ande-
rer Staaten nach einer dauerhaften Zusammenarbeit in 
Fragen der beruflichen Bildung, wie sie beispielsweise 
mit Frankreich und Israel seit vielen Jahren besteht, mit 
dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden sich 
entwickelt sowie mit der Türkei und China im Sinne der 
Systemberatung bei der Einführung dualer Formen der 
Berufsausbildung begonnen hat. Hinzu kommt ein grö-
ßeres Gewicht der beruflichen Bildung in der supra-
nationalen Zusammenarbeit im Rahmen der Europä-
ischen Gemeinschaften, der OECD, der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der UNESCO, des KSZE-Prozesses 
und in weiteren Organisationen und Gremien, in denen 
die Bedeutung der beruflichen Qualifizierung für die wirt-
schaftliche, soziale und technologische Entwicklung 
immer bewußter wird. 

Die Bundesregierung wird sich mit Unterstützung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung und in Zusammen-
arbeit mit den Ländern und den Sozialpartnern im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten in Zukunft verstärkt 
um eine intensive internationale Zusammenarbeit in der 
beruflichen Bildung bemühen. 

Berufsbildungsberichte in einzelnen Ländern 

Einen Berufsbildungsbericht erstellen die Länder Hamburg (in der Form einer Mitteilung des Senats an die Bürger-
schaft), Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. 

Vorbereitung des Berufsbildungsberichts 

Wesentliche Beiträge zum Berufsbildungsbericht 1987 wurden vom Bundesinstitut für Berufsbildung im Rahmen seiner 
gesetzlichen Aufgaben geleistet. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit trug 
wichtige Forschungsergebnisse bei. Die Ergebnisse der Beratungen des Entwu rfs im Hauptausschuß des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung und in seinem zuständigen Unterausschuß sind in die Berichterstattung eingeflossen. Die 
Verantwortung für den Berufsbildungsbericht liegt beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. 
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Beschluß der Bundesregierung zum Berufsbildungsbericht 1987 vom 25. März 1987 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat 
den Berufsbildungsbericht 1987 vorgelegt. Die Bundes-
regierung hat aus diesem Anlaß die Situation auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt beraten und dabei festgestellt: 

1. Auch im Jahr 1987 wird sich die Ausbildungsplatz-
situation aus bundesweiter Sicht weiter entspannen. Es 
ist damit zu rechnen, daß sich der Rückgang der Gesamt-
nachfrage nach Ausbildungsplätzen in diesem Jahr wie 
bereits 1985 und 1986 fortsetzt. Im Berufsbildungsbericht 
1987 wird die Gesamtzahl der Bewerber auf eine Größen-
ordnung von etwa 700000, eher etwas darüber, ge-
schätzt. Bei einer Beibehaltung der bisherigen Ausbil-
dungsanstrengungen bedeutet dies, daß sich die rechne-
rische Lücke zwischen Ausbildungsplatznachfrage und 
Ausbildungsplatzangebot 1987 weiter schließt, nachdem 
sie sich im Jahr 1986 bundesweit bereits halbiert hat. 

Trotz positiver Gesamtentwicklung ist jedoch lediglich 
ein verzögerter Abbau der regionalen und berufssektora-
len Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
festzustellen. Der zu erwartende zahlenmäßige Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage, der für die nächsten Jahre 
aus bundesweiter Sicht absehbar ist, bedeutet noch 
nicht, daß ohne zusätzliche Anstrengungen alle Ausbil-
dungsplatzwünsche Jugendlicher in Gebieten mit wirt-
schaftlichen und in Bereichen mit berufsstrukturellen 
Problemen zu erfüllen sind. 

Die Bundesregierung appelliert daher erneut an alle an 
der beruflichen Bildung Beteiligten, das bisherige hohe 
Ausbildungsangebot zu halten und 1987 in den Ausbil-
dungsleistungen nicht nachzulassen, auch wenn die 
Nachfrage zurückgeht. Durch das Engagement und die 
Ausbildungsfähigkeit der Betriebe, Freien Berufe und 
Verwaltungen konnten bereits in den vergangenen vier 
Jahren pro Jahr zwischen 46000 und 76000 Ausbil-
dungsplätze mehr als 1982 angeboten werden, was in 
der Summe mehr als eine viertel Million ergibt. Dieser 
Erfolg sollte noch mehr dazu anspornen, vor allem do rt , 
wo die Versorgung der Jugendlichen mit Ausbildungs-
plätzen noch verbessert werden muß, alle vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten zu nutzen und weiter auszu-
bauen. Auch im Jahr 1987 ist eine Ausbildung über den 
Eigenbedarf hinaus in Berufen mit guten Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt erforderlich. Berufsausbildung ist Vor-
sorge für den Fachkräftebedarf der kommenden Jahre 
und unverzichtbare Grundlage für die Jugendlichen, auf 
der sie ihren Berufs- und Lebensweg aufbauen und 
gestalten können. 

Da sich die Defizite des Ausbildungsstellenmarktes vor 
allem auf strukturschwache Gebiete konzentrieren, sind 
in erster Linie regionale Maßnahmen in den Ländern zu 
ergreifen, um den besonderen Gegebenheiten und Erfor-
dernissen in diesen Gebieten zu entsprechen. Deshalb 
bleiben Angebote der Länder weiterhin unverzichtbar. 
Der regionale und sektorale Ausgleich von Ausbildungs-
platznachfrage und -angebot sollte vor allem durch die 
Schaffung neuer qualifizierter Ausbildungsplätze erreicht 
werden. Dieses Ziel erfordert eine stärkere Verknüpfung 
von regionaler Strukturpolitik und gezielter Berufsbil

-

dungspolitik als bisher. Die Bundesregierung wird sich 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierfür einsetzen und die 
Bemühungen der Verantwortlichen vor Ort helfend unter-
stützen. 

Gleichzeitig muß auch erreicht werden, daß vor allem 
Jugendliche mit höheren Bildungsabschlüssen eine grö-
ßere Flexibilität bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz zeigen. Nach wie vor konzentrieren sich die Ausbil-
dungswünsche dieser Jugendlichen häufig auf Büro- 
und kaufmännische Berufe sowie auf den Bereich der 
Dienstleistungen, während etwa Ausbildungschancen 
im gewerblich-technischen Bereich mit guten Beruf-
schancen und hohen Anforderungen zu wenig genutzt 
werden. Gerade junge Frauen müssen mehr als bisher 
die vielfältigen Chancen in allen Berufsbereichen nutzen 
und sollten bei ihrer Berufswahlentscheidung ein breite-
res Spektrum von Ausbildungsberufen berücksichtigen. 

Ferner fehlt es insbesondere bei volljährigen Ausbil-
dungsplatzbewerbern noch häufig an der Bereitschaft, 
weiter entfernte Ausbildungsangebote anzunehmen. Die 
Bundesregierung wird verstärkt darauf hinwirken, daß 
sich die zuständigen Institutionen, Organisationen und 
Verbände dieser Problematik annehmen. Neben unkon-
ventionellen Maßnahmen und privaten Initiativen können 
ferner vor allem verbesserte Formen der Berufsinforma-
tion und Berufsberatung die Flexibilität der Jugendlichen 
erhöhen. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 
daß die Berufsberatung der Arbeitsämter weiter intensi-
viert, die Vorbereitung der Berufsentscheidung in Zusam-
menarbeit mit den Ländern in allen Schulformen unter 
Beteiligung der Berufsberatung, der Betriebe und der 
Schulverwaltungen verbessert und jungen Menschen 
frühzeitig ein Einblick in den Alltag der Betriebe ermög-
licht wird. Hierbei ist vor allem die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten entscheidend, damit die Ausbildungs- und 
Berufsinformationen die Jugendlichen optimal erreichen. 

2. Das eindrucksvolle Ergebnis der Ausbildungsplatz-
bilanz 1986 konnte nur durch die erneuten großen 
Anstrengungen der ausbildenden Betriebe, Praxen und 
Verwaltungen erreicht werden. Die Bundesregierung 
würdigt dieses Engagement und dankt allen Beteiligten 
dafür, daß es ihnen gelungen ist, das hohe Ausbildungs-
niveau zu halten. 

Bis zum 30. September 1986 konnten von den insgesamt 
731 448 Ausbildungsplatzsuchenden 685178 in ein Aus-
bildungsverhältnis vermittelt werden. Durch die intensi-
ven Bemühungen der Wirtschaft und der Berufsberatung 
sowie von Bund und Ländern haben von den am 30. 
September 1986 noch nicht vermittelten 46270 Bewer-
bern 15596 bis zum 31. Dezember 1986 einen Ausbil-
dungsplatz gefunden. Damit konnte 96 Prozent aller 
Jugendlichen, die bis zum 30. September 1986 einen 
Ausbildungsplatz suchten, dank des hohen Angebots 
von rund 716000 Ausbildungsplätzen eine Ausbildungs-
möglichkeit eröffnet werden. Das bedeutet eine erneute 
Steigerung gegenüber den bereits guten Ergebnissen 
der beiden letzten Jahre. 
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3. Mit dem neuen Ausbildungsjahr 1987/88 ist ein wei-
teres Abnehmen der quantitativen Überbelastung in der 
beruflichen Ausbildung absehbar. Der Rückblick auf die 
vergangenen Jahre zeigt, daß das duale System der 
Berufsausbildung den Ausbildungsanforderungen der 
geburtenstarken Jahrgänge weitgehend gerecht werden 
konnte. Auf dieser bewäh rten Grundlage ist es nunmehr 
für die nächsten Jahre erforderlich, das berufliche Bil-
dungssystem verstärkt in qualitativer und struktureller 
Hinsicht weiterzuentwickeln. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die Konkur-
renzfähigkeit des dualen Systems der beruflichen Bil-
dung zunehmend von einer erfolgreichen Bewältigung 
der Veränderungen abhängt, die sich aus den schnell 
fortschreitenden Entwicklungen in Technik und Wi rt

-schaft, in den Arbeits- und Produktionsabläufen und den 
damit verbundenen Tätigkeits- und Qualifikationsmerk-
malen ergeben. Der künftig zu erwartende Wechsel von 
einem Wettbewerb um Ausbildungsplätze zu einem Welt-
bewerb um Auszubildende erfordert eine langfristige 
Sicherung der Attraktivität der dualen Berufsausbildung 
gegenüber schulischen und Hochschul-Angeboten. Sie 
ist durch weitere qualitative Verbesserungen zu errei-
chen. Der Staat als Anbieter konkurrierender schulischer 
Berufsbildungsangebote oder von Studienplätzen muß 
auch in Zukunft faire Wettbewerbsbedingungen aufrecht-
erhalten. 

Die Bundesregierung wird die Ausbildungsordnungen 
auch künftig soweit erforderlich an die fortschreitende 
technische und wirtschaftliche Entwicklung anpassen. 
Sie wird sich dafür einsetzen, daß auch die betriebliche 
Ausbildungspraxis durch eine flexible Gestaltung stän-
dig aktualisiert wird. Neben einer weiteren Verbesserung 
der fachlichen und pädagogischen Qualifizierung des 
Ausbildungspersonals, den Bemühungen zur gleichge-
wichtigen Bewe rtung von allgemeiner und beruflicher 
Bildung kommt vor allem der Vermittlung fachübergrei-
fender Schlüsselqualifikationen eine wachsende Bedeu-
tung für die Ausbildung von problemorientierten und ver-
antwortungsbewußten Fachkräften zu. Bei den Betrieben 
muß daher in der gleichen Weise für die Steigerung der 
Qualität in der Berufsausbildung geworben werden, wie 
dies in der Vergangenheit für die Vergrößerung des 
betrieblichen Ausbildungsplatzangebots geschehen ist. 

4. Für die Anpassung der Qualifikationsstrukturen des 
Bildungssystems an die Veränderungen in der Wirtschaft 
und auf dem Arbeitsmarkt reicht die Modernisierung der 

Berufsausbildung allein nicht aus. Vielmehr kommt der 
beruflichen Weiterbildung besonderes Gewicht zu, zumal 
von den veränderten Gegebenheiten auch in hohem 
Maße Erwerbstätige und Arbeitslose betroffen sind. Ange-
sprochen sind hier in erster Linie die Betriebe, die vor 
neuen Herausforderungen stehen. Die Bemühungen um 
Durchsetzung der Qualifizierungsoffensive müssen fo rt

-gesetzt werden. 

Die Bundesregierung sieht es als wichtige Aufgabe an, 
daß die Betriebe und auch die überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten sich in Zukunft verstärkt den Anforderun-
gen der Weiterbildung stellen. Gleichzeitig muß das 
Bewußtsein und das Eigeninteresse jedes einzelnen für 
die Weiterbildung gestärkt werden. 

5. Im dualen System der Berufsausbildung ist es vor 
allem Aufgabe der Wirtschaft, ein quantitativ ausreichen-
des und qualitativ hochwertiges Ausbildungsplatzange-
bot bereitzustellen. Dem Staat obliegt es, die hierfür not-
wendigen Rahmenbedingungen zu sichern und den 
neuen Entwicklungen anzupassen. Daneben konzentrie-
ren sich subsidiäre Maßnahmen des Staates auf Jugend-
liche, die besonderer Unterstützung bedürfen, damit sie 
eine Berufsausbildung erfolgreich durchlaufen können. 
Die gezielten Maßnahmen des Bundes für diese Jugend-
lichen, insbesondere das Benachteiligtenprogramm so-
wie die besonderen Hilfen zur Eingliederung ausländi-
scher und behinderter Jugendlicher, werden bedarfsge-
recht im Rahmen der verfügbaren Mittel fortgesetzt. Die 
Bundesregierung wird ferner nachhaltig dafür eintreten, 
daß jungen Frauen mehr Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung gestellt werden. 

6. Die Bundesregierung hält es weiterhin für notwen-
dig, daß sich auch die öffentlichen Verwaltungen um eine 
weitere Verbesserung der Ausbildungsstellensituation 
bemühen und hierzu neben der Wi rtschaft  vorbildlich 
einen eigenen Beitrag leisten. Der Bund hat die Zahl 
seiner Ausbildungsplätze 1986 im Verhältnis zum Vorjahr 
erneut um 3,5 % gesteigert und in dem Zeitraum seit 1982 
sogar einen Gesamtzuwachs von 17,6 0/0 erzielt. Er wird 
seine Ausbildungsleistungen 1987 mindestens auf dem 
hohen Niveau des Vorjahres halten, so daß erneut etwa 
32000 Ausbildungsplätze besetzt werden können. 

7. Die Bundesregierung wird den Berufsbildungsbe-
richt 1987 dem Deutschen Bundestag zur Beratung 
zuleiten. 
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Stellungnahme des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
vom 5. Februar 1987 zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 1987 des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft 

1. Die Situation am Ausbildungsstellenmarkt hat sich 
leicht entspannt. Die Nachfrage nach Ausbildungsplät-
zen im dualen System ist 1986 gegenüber dem 30. Sep-
tember 1985 um rund 24000 auf 731 000 gesunken. Mit 
685200 Verträgen ist dementsprechend auch die Zahl 
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um rund 
12000 gegenüber der Bilanz des Vorjahres zurückge-
gangen. Die Zahl der noch nicht besetzten Ausbildungs-
stellen ist mit rund 31 000 um rund 9000 oder 41,5 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresstand gestiegen. 

Das Gesamtangebot an Ausbildungsplätzen lag mit 
716300 fast auf der Höhe des Vorjahres. Es ist damit 
lediglich um 0,4 Prozent zurückgegangen, während sich 
die Nachfrage immerhin um -3,2 Prozent veränderte. 
Demgemäß hat sich die Di fferenz zwischen Angebot und 
Nachfrage im Vergleich zu 1985 mehr als halbiert. 

Während bis Ende des Berufsberatungsjahres 1985 
58900 Jugendliche nicht vermittelt werden konnten, 
waren es zum 30. September 1 986 46 300. Ihre Zahl sank 
um  12 000 oder 21,4 Prozent. 

2. Bundesweit erreichte das Angebot an Ausbildungs-
plätzen 97,9 Prozent der Nachfrage (Vorjahr 95,1 Pro-
zent), wobei die regionalen Unterschiede zwischen den 
Bundesländern ausgeprägter als im Vorjahr hervortraten. 
Unter dem Bundesdurchschnitt von 97,9 lag die Ange-
bots-Nachfrage-Relation in den Bundesländern Bremen 
(89,6), Niedersachsen (90,9), Hamburg (91,9) und Nord-
rhein-Westfalen (93,5); gleich oder darüber lag sie im 
Saarland (97,9), in Berlin (West) (98,1), Hessen (98,8), 
Rheinland-Pfalz (99,1), Schleswig-Holstein (99,9), Ba-
den-Württemberg (104,1) und Bayern (105,3). 

Die positive Entwicklung zeigt sich auch darin, daß 57 
von 142 Arbeitsamtsbezirken (Vorjahr 28) einen Ange-
botsüberhang aufwiesen. Setzt man die Ende September 
noch nicht vermittelten Bewerber mit den zu diesem Zeit-
punkt noch unbesetzten Stellen in Beziehung, so standen 
in Südbayern für einen Bewerber noch drei bis vier, in 
Baden-Württemberg zwei bis drei und in Nordbayern ein 
bis zwei unbesetzte Berufsausbildungsstellen zur Verfü-
gung. Dagegen kamen auf eine unbesetzte Stelle in 
Niedersachsen-Bremen fünf bis sechs, in Nordrhein-
Westfalen vier bis fünf und in Hamburg zehn noch nicht 
vermittelte Bewerber. 

3. Die berufsfachlichen Unterschiede zwischen Ange-
bot und Nachfrage haben sich weiter verstärkt. In vielen 
gewerblich-technischen Berufen übertraf die Zahl der 
offenen Lehrstellen die der gemeldeten Bewerber, wäh-
rend bei den Waren- und Dienstleistungskaufleuten auf 
jede noch offen gemeldete Stelle mehr als zwei Bewerber 
entfielen. In allen Berufen ist aber die Zahl der als noch 
nicht vermittelt gemeldeten Bewerber zurückgegangen, 
die Zahl der noch offenen Stellen — ausgenommen die 
Verkehrsberufe — dagegen gestiegen. Da die Berufs-
wünsche der jungen Frauen nach wie vor überwiegend  

auf kaufmännische und Dienstleistungsberufe gerichtet 
sind, konnte deren Nachfrage nicht voll befriedigt wer-
den. Am 30. September 1986 waren zwei Drittel der nicht 
vermittelten Bewerber Mädchen, obwohl in den letzten 
Jahren zahlreiche bisher nur mit Männern besetzte 
Berufe für junge Frauen erschlossen werden konnten. 
Diese Erfolge haben aber noch nicht zu einer breiten 
Öffnung der gewerblich-technischen Berufe für junge 
Frauen geführt. Zu viele Betriebe halten sich immer noch 
mit einem deutlichen Ausbildungsplatzangebot für junge 
Frauen im gewerblich-technischen Berufsbereich zu-
rück. Die Zahl der Mädchen, die sich für eine qualifizierte 
Ausbildung in einem gewerblich-technischen Beruf be-
werben, ist weiterhin gering, und dies trotz der anhalten-
den besonderen Probleme von Mädchen bei den Bemü-
hungen um einen Ausbildungsplatz. Es müssen daher 
verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die 
Mädchen für eine gewerblich-technische Berufsausbil-
dung zu motivieren und die Betriebe von der Notwendig-
keit und vom Nutzen einer Öffnung dieses Berufsberei-
ches zu überzeugen. Das Interesse von Mädchen an 
einem gewerblich-technischen Ausbildungsberuf und 
die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe bedingen sich 
gegenseitig und müssen zusammen gefördert werden. 

4. Die abnehmenden Schulabgängerzahlen haben in 
diesem Jahr erstmals zu einem spürbaren Rückgang der 
Nachfrage (minus 3,2 Prozent) geführt. Der Rückgang 
wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht eine erhebli-
che Zahl von Schulabgängern aus den Vorjahren in die-
sem Jahr als Nachfrager aufgetreten wären. So waren im 
September 1986 31,1 Prozent (197 600) der Bewerber bei 
den Arbeitsämtern Schulabgänger aus allgemeinbilden-
den oder berufsbildenden Schulen aus früheren Schul-
entlaßjahren. Die Daten zeigen, daß die Chancen dieser 
Jugendlichen für einen Ausbildungsplatz angesichts der 
Entspannungstendenzen auf dem Ausbildungsstellen-
markt gestiegen sind. 

5. Der Hauptausschuß dankt allen an der Bereitstellung 
von Ausbildungsplätzen Beteiligten für ihre anerken-
nenswerten Leistungen bei der Sicherung der berufli-
chen Zukunft der jungen Generation. 

6. Für das Vermittlungsjahr 1987 rechnet die Bundes-
regierung mit einer Gesamtnachfrage von etwa 700000, 
eher etwas darüber. Damit wird von einem weiteren 
Rückgang der Nachfrage ausgegangen, der vor allem 
auf der Abnahme der sogenannten Altnachfrage beruht. 
Die Nachfrage bewegt sich damit jedoch immer noch auf 
einem hohen Niveau. Daher müssen die Ausbildungsan-
strengungen aller an der beruflichen Bildung Beteiligten 
unverminde rt  fortgesetzt werden. Der Vorsorge für einen 
ausreichenden Fachkräftenachwuchs sollte im Hinblick 
auf die rückläufigen Jugendlichenjahrgänge besondere 
Beachtung zukommen. 
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Der Hauptausschuß ruft in diesem Zusammenhang alle 
Jugendlichen mit „höheren" schulischen Abschlüssen 
auf, nicht nur kaufmännische und dienstleistungsorien-
tierte Ausbildungsberufe nachzufragen, sondern das 
Angebot in gewerblich-technischen Berufen zu nutzen, 
wo der Fachkräftemangel bereits jetzt absehbar ist. 

7. Der Hauptausschuß forde rt  dazu auf, alle freien Aus-
bildungsplätze den Arbeitsämtern zu melden. Kammern, 
Verbände und Gewerkschaften sollten die in der Ver-
gangenheit durchgeführten Maßnahmen insbesondere 
zur Gewinnung neuer Ausbildungsplätze für Mädchen 
verstärkt fortsetzen. Die Bemühungen zur größeren Öff-
nung gewerblich-technischer Berufe für junge Frauen 
sollten dabei besonderes Gewicht erhalten. 

In Regionen mit noch hohen Ausbildungsplatzdefiziten 
sollten öffentliche Mittel auch weiterhin zur Schaffung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze eingesetzt werden. Eine 
finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand muß 
aber auf Gebiete mit Angebotsdefiziten (regional, struk-
turell) beschränkt bleiben und im besonderen Maße die 
Probleme der jungen Frauen berücksichtigen. 

8. Volljährige Ausbildungsplatzbewerber müssen stär-
ker als bisher bereit sein, auch auswärtige Ausbildungs-
angebote anzunehmen. Die Betriebe sollten die Mobili-
tätsbereitschaft der Jugendlichen dadurch unterstützen, 
daß sie ihre Ausbildungsplätze auch weiter entfernt 
wohnenden Jugendlichen anbieten. Auch die Berufsbe-
ratung sollte hierzu durch eine Intensivierung der über-
regionalen Ausgleichsvermittlung und durch bessere 
Informationen über vorhandene Mobilitätshilfen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz ihren Beitrag leisten. 

Minderheitsvotum der Beauftragten der Arbeitnehmer zur Stellungnahme 
des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 

1. Strukturfragen des Berufsbildungssystems ungelöst 

Im Oktober 1981 hat die Mehrheit des Deutschen Bun-
destages in einer Entschließung die besondere Bedeu-
tung der Berufsausbildung für die Zukunftschancen der 
Jugend hervorgehoben. Zugleich wurde der Zusam-
menhang zwischen dem Qualifikationsniveau der Bevöl-
kerung und der wi rtschaftlichen Entwicklung betont. 

Die Bundesregierung wurde aufgefordert sicherzustel-
len, daß „sich die Berufsbildungspolitik noch stärker als 
bisher um die Verbesserung der Qualität von Ausbil-
dungsplätzen" bemüht. 

Nach einem Hinweis auf die bestehenden „erheblichen" 
Ungleichgewichte regionaler und sektoraler A rt  und die 
Benachteiligung von Mädchen, Ausländern, Behinderten 
und Sonderschülern bei der Ausbildung wurde die „Bun-
desregierung beauftragt darzulegen, wie 

— künftig in ausreichender Zahl hochwertige Ausbil-
dungsplätze konjunkturunabhängig bereitgestellt wer-
den können, 

— dabei gleichzeitig sektorale und regionale Ungleich-
gewichte auszugleichen sind, 

— bei der Ausbildung die Zukunftsaussichten der Berufe 
stärker beachtet werden können, 

— Mädchen, Ausländer, Sonderschüler und Behinderte 
gleiche Chancen bei der Ausbildung erhalten und 

— die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen ge-
sichert werden kann". 

Der Deutsche Bundestag hat die Strukturprobleme des 
Berufsbildungssystems mit bemerkenswe rter Klarheit be-
nannt. 1986 müssen wir feststellen, daß heute wie vor fünf 
Jahren 
— kein ausreichendes Angebot an hochwertigen Aus-

bildungsplätzen konjunkturunabhängig bereitgestellt 
wird, 

— nach wie vor erhebliche regionale und sektorale 
Ungleichgewichte die Ausbildungsplatzsituation be-
stimmen, 

— die Zukunftsaussichten der Berufe nicht stark genug 
beachtet werden, 

— Mädchen, Ausländern, Sonderschülern und Behin-
derten das grundgesetzlich garantierte Recht auf 
Chancengleichheit vorenthalten wird, 

— Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Män-
gel für erforderlich gehalten werden, deren Finanzie-
rung gesichert werden muß. 

Statt die in der Parlamentsentscheidung benannten Pro-
bleme sachgerecht anzugehen, versuchte die Bundes-
regierung mit unzureichenden Programmen und Vertre-
tung von Arbeitgeberinteressen (z. B. Verschlechterung 
des Jugendarbeitsschutzes, wiederholte Änderung der 
Ausbildereignungsverordnung) den gestellten Aufgaben 
zu Lasten der betroffenen Jugendlichen auszuweichen. 
Die Politik der Bundesregierung wurde weder der Ent-
schließung von 1981 gerecht, noch wurde konzeptionell 
eine Berufsbildungspolitik an den Interessen der jungen 
Menschen orientiert erarbeitet. 

2. Qualifizierung statt Ausgrenzung notwendig 

Statt qualifizierte Aus- und Weiterbildung für alle zu 
schaffen, sind in den letzten Jahren relativ immer mehr 
Jugendliche ausgegrenzt worden. Insbesondere Frauen 
stellen nach wie vor die größte Gruppe, die unverschul-
det von qualifizierter Ausbildung und Berufen ausge-
grenzt wird. 

Nach wie vor stellen Frauen die größte benachteiligte 
Gruppe auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt dar. 
Dabei bringen junge Frauen günstigere Voraussetzun-
gen mit als der Durchschnitt der Bewerber um Ausbil-
dungsplätze. 
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Der Anteil junger Frauen an den Auszubildenden beträgt 
nur 39 %; ein Drittel davon sind in Ausbildungsverhältnis-
sen als Verkäuferin oder Friseurin. Ein Viertel besetzt 
nahezu alle Berufe mit nur zweijähriger Ausbildungs-
dauer (Teilezeichnerin, Verkäuferin, Bürogehilfin). Ende 
September 1986 waren von den unvermi ttelten Bewer-
bern um Ausbildungsplätze mehr als zwei Drittel Frauen. 

Die drastische Benachteiligung junger Frauen beim 
Zugang zu qualifizierten Ausbildungsberufen veranlaßte 
Bundes- und Länderregierungen Ende der 70er Jahre, 
Modellversuche zur Erschließung gewerblich-techni-
scher Ausbildungsberufe für Frauen durchzuführen. Mit 
Hilfe von Fördermaßnahmen wurde auch die Anzahl von 
Ausbildungsverhältnissen fürjunge Frauen in sogenann-
ten Männerberufen (Anteil von Frauen unter 25 %) aus-
geweitet. Während 1977 erst 2,5 % aller weiblichen Aus-
zubildenden in gewerblich-technischen Berufen ausge-
bildet wurden, waren es 1984 7,7 %. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, daß der Anstieg je nach Beruf sehr 
unterschiedlich verläuft. So betrug im Ausbildungsberuf 
Maschinenschlosserin der Anteil junger Frauen 1977 
0,1 %; er konnte bis 1984 lediglich auf 1,3 % gesteigert 
werden. 

Während sich über öffentliche Fördermittel der Frauen-
anteil in Handwerksberufen deutlich erhöht hat, konnten 
industrielle Metall- und Elektroberufe für junge Frauen 
nur in geringem Umfang erschlossen werden. Indu-
strielle Mi ttel- und Großbetriebe sind trotz der Modellver-
suche offensichtlich nicht dazu übergegangen, gewerb-
lich-technische Ausbildungsberufe in erhöhtem Maße 
für junge Frauen zu öffnen. 

3. Ausbildung und Beschäftigung entwickeln sich 
auseinander 

In zunehmendem Maße zeigen sich die Probleme, die 
das Berufsbildungssystem im Hinblick auf die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten der Zukunft hervorbringt. Dabei han-
delt es sich um die Probleme 
— Aktuelle Fehlqualifizierung, 
— Ausbildung und Beschäftigung für das Jahr 2000, 

— Jugendliche ohne Ausbildung. 

Bereits heute zeigt sich, daß viele Jugendliche in Berufen 
ausgebildet worden sind, für die auf dem Arbeitsmarkt 
nur eingeschränkte Berufschancen bestehen. Dabei kon-
zentriert sich die Arbeitslosigkeit im Anschluß an die 
Ausbildung auf nur wenige Ausbildungsberufe; dies sind 
überwiegend diejenigen, die in den letzten Jahren über-
durchschnittlich ausgeweitet worden sind. 

Nach Untersuchungen für das Jahr 1984 waren damals 
6,2 % der männlichen und 9,7 % der weiblichen Jugend-
lichen im Anschluß an die Ausbildung arbeitslos. Von 
überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit betroffen waren 
aber die Ausbildungsberufe Kraftfahrzeugmechaniker 
(18,2 %), Friseurinnen (19,7 %), Gärtnerinnen (22,4 %), 
Tischlerinnen (22,5 %), Tankwarte (19,4 0/0), Bäckerinnen 
(20,1 %), Konditorinnen (17,3 0/0), Konditoren (14,1 %), Fri-
seure (20,2 %), Stahlbauschlosser (11,2 0/0), Arzt-, Zahn-
arzt- und Tierarzthelferinnen (11,9 %), Bäcker (12,8 %), 
Gärtner (12,4 0/0), Fleischer (10,2 0/0), Malerinnen (21,8 0/0) 
und Schaufenstergestalterinnen (18,2 %). Für die soge-
nannten „Splitterberufe" ergeben sich keine Chanchen 
wie vor fünf Jahren. Hier zeigen sich die Folgen einer 
Politik, die allein nach der Devise „Eine Ausbildung ist 

besser als keine" verfahren ist, ohne qualitätssteuernd 
einzugreifen: In der Ausbildung ist der Markt ein Steue-
rungsmittel, das sich allein zu Lasten der Jugendlichen 
auswirkt. 

Neben diesen bereits aktuell eingetretenen Auswirkun-
gen lassen sich auch die für die Zukunft zu befürchten-
den Probleme aufzeigen: Die Struktur des heutigen Aus-
bildungsangebotes entspricht weder der jetzigen noch 
der Struktur der Berufe des Jahres 2000. 

Auch quantitativ ist in den nächsten Jahren mit einer 
Zunahme der Probleme an der „Zweiten Schwelle" zu 
rechnen. In den kommenden Jahren werden nämlich 
erheblich mehr Jugendliche ihre Berufsausbildung (dua-
les System und entsprechende schulische Ausbildungs-
angebote) abschließen, als Erwerbstätige mit entspre-
chender Ausbildung aus dem Beschäftigungssystem 
ausscheiden. Nach Berechnungen des Bundesinstituts 
für Berufsbildung und der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung wird der Unterschied allein zwischen 
1986 und 1990 ca. 590000 bis 942000 — je nach 
Annahmen über den Grad der Erwerbsbeteiligung — 
ausmachen. Erst nach 1995 werden mehr Erwerbstätige 
mit abgeschlossener Berufsausbildung ausscheiden, als 
Jugendliche eine entsprechende Ausbildung abschlie-
ßen. Dies macht deutlich, daß neben neuen Arbeitsplät-
zen für die bereits jetzt Arbeitslosen auch solche für die 
nachwachsende junge Generation geschaffen werden 
müssen. 

Als weiteres Strukturproblem des Berufsbildungssystems 
kommt die hohe Zahl der Ungelernten hinzu. Auch wenn 
diese im Vergleich zu den 50er Jahren heute niedriger ist, 
so darf doch nicht vergessen werden, daß bei der Fo rt

-schreibung der bestehenden Strukturquoten der Bil-
dungsbeteiligung des Ausbildungserfolges bis zum Jahre 
2000 über 1,5 Mio. junge Menschen ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung ins Beschäftigungssystem eintre-
ten wollen. Es handelt sich um Jugendliche, die entweder 
überhaupt keine Ausbildung beginnen oder eine berufs-
bildende oder berufsvorbereitende Maßnahme ohne 
Ausbildungsanschluß verlassen oder die Ausbildung 
abbrechen oder die Abschlußprüfung nicht bestehen. 
Allein zwischen 1986 und 2000 werden dies über 700000 
junge Menschen sein. Diese Probleme verweisen darauf, 
daß in den nächsten Jahren massive Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um die Zahl der Unge-
lernten zu verringern. 

Eine Überprüfung der Ausbildungsqualität ergibt, daß die 
inhaltliche Vorbereitung bei der Mehrzahl der Ausbil-
dungsverhältnisse eher an traditioneller betrieblicher 
Praxis orientiert ist. Der Einsatz neuer Technik wird in der 
Ausbildungspraxis kaum zur Kenntnis genommen. 

Die Bundesrepublik Deutschland als eine der führenden 
Industrienationen leistet sich den „Luxus", im großen 
Ausmaß Qualifizierung fehlzuleiten. Anschließend müs-
sen die falsch ausgebildeten Fachkräfte im Rahmen 
einer großangelegten „Qualifizierungsoffensive" betrieb-
lich angepaßt werden. Diese Weiterbildungsmaßnahmen 
werden dann mit Hilfe der Bundesanstalt für Arbeit 
finanziert. 

Die Gewerkschaften verlangen eine qualifizierte Aus- 
und Weiterbildung, die die Vermittlung von Qualifikatio-
nen, die zum Inhalt haben, den Arbeitsplatz human zu 
gestalten und nicht nur als Anhängsel der Maschine tätig 
zu werden. 
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4. Qualifizierungsoffensive — Notprogramm für die 
Opfer des ,dualen Systems'  oder Rechtsanspruch auf 
umfassende Aus- und Weiterbildung 

Die sogenannte „Qualifizierungsoffensive" der Bundes-
regierung entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein 
altbekanntes arbeitsmarktpolitisches Instrument, das von 
der Bundesanstalt für Arbeit seit Jahren angewendet 
wird. Nicht die Maßnahme ist neu, sondern lediglich der 
Begriff wird offensiver verbreitet. 

Mit dem derzeitigen Angebot der Berufsausbildung und 
einer an den Interessen der Unternehmen ausgerichte-
ten Qualifizierungsoffensive können die Probleme neuer 
Technologien nur unzureichend gemeistert werden. 

Notwendig ist eine langfristig, auf Dauer angelegte und 
eindeutige Konzeption für die berufliche Weiterbildung 
als öffentliche Aufgabe. 

Für die Weiterbildung müssen die gleichen bildungspoli-
tischen Grundsätze gelten wie für die anderen Bildungs-
bereiche. So darf z. B. das Ziel der Integration von allge-
meiner und beruflicher Bildung (Arbeitslehre in den 
allgemeinbildenden Schulen; allgemeinbildende Fächer 
in den Berufsschulen) nicht in der Weiterbildung dadurch 
aufgehoben werden, daß Angebote der beruflichen Wei-
terbildung betrieblichen und Angebote der politischen 
und kulturellen Weiterbildung freien Trägern mit entspre-
chend unterschiedlichen gesetzlichen bzw. tarifvertrag-
lichen Absicherungen zugeordnet werden. 

Berufliche Weiterbildung ohne allgemeinbildende Anteile 
sind für die Gewerkschaften nicht zu akzeptieren. 

Die „Qualifizierungsoffensive" erreicht kaum die von 
Arbeitslosigkeit besonders hart betroffenen Gruppen wie 
Ungelernte, Frauen und Langzeitarbeitslose. Im Gegen-
teil: Die Arbeitgeber benutzen die Qualifizierungsdiskus-
sion, um die gewerkschaftlichen Konzepte zur Oberwin-
dung der Arbeitslosigkeit zu unterlaufen. Gleichzeitig 
wollen sie die Kosten notwendiger beruflicher Weiterbil-
dung ausschließlich auf die Bundesanstalt für Arbeit 
übertragen. 

Eine „Qualifizierungsoffensive" hat im Rahmen eines 
politischen Gesamtkonzepts einerseits am Qualifizie-
rungsbedarf und andererseits an den Weiterbildungsin-
teressen der Arbeitnehmer anzusetzen. Dabei sind auch 
die Möglichkeiten der beruflichen Schulen und der 
Hochschulen für Weiterbildung stärker einzubeziehen. 

5. Verfassungsauftrag zur qualifizierten Ausbildung 
für alle 

Die Unternehmen sind nach der Verfassung verpflichtet, 
Ausbildungsplätze für alle Jugendliche zu schaffen, die 
nicht nur ihrer Zahl, sondern auch ihrer Qualität nach 
sicherstellen, daß Ausbildungschancen nicht nach Re-
gionen, Branchen, Geschlecht und sozialer Herkunft 
ungleich verteilt sind. Das Recht der Jugendlichen auf 
eine qualifizierte Ausbildung wie auch das Sozialstaat

-

gebot verpflichten den Gesetzgeber zu einer konkretisie-
renden Regelung. Ein Appell an die Marktkräfte reicht 
nicht aus. 

Den bestehenden quantitativen und qualitativen Ausbil-
dungsstellenmangel zu beseitigen, ist nicht nur ein 
sozialpolitisches, sondern auch ein rechtliches Gebot. 

Der Staat ist also zum Handeln verpflichtet, den Interes-
senkonflikt zwischen unternehmerischer Freiheit und 
grundgesetzlichem Anspruch der Jugendlichen auf ein 
auswahlfähiges qualitativ hochwertiges Ausbildungsan-
gebot zugunsten der jungen Menschen einzulösen und 
gesetzgeberisch tätig zu werden. 

6. Weiteres Krisenjahr durch Daten des 
Berufsbildungsberichtes belegt 

Wie auch in den Vorjahren belegt der Berufsbildungsbe-
richt 1987 eine völlig unzureichende Ausbildungsplatzsi-
tuation. Das 1983 gegebene Kanzlerversprechen, daß 
„jeder einen Ausbildungsplatz erhält" wurde auch 1986 
— wie auch in den Vorjahren — nicht erfüllt, obwohl sich 
nach der Statistik der Bundesanstalt für Arbeit die Situa-
tion leicht gebessert hat. 

716200 Ausbildungsplätze wurden 1986 angeboten, 
2900 weniger als im Vorjahr; 731 400 Jugendliche such-
ten 1986 eine Ausbildungsstelle, 24500 weniger als im 
Vorjahr. 

Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage hat sich zwar 
nach der Zählweise der Bundesregierung verbessert, 
aber auch 1986 war das Angebot niedriger als die Nach-
frage. So wurden nach der Zählweise der Bundesregie-
rung für je 100 Nachfrager an Ausbildungsplätzen ange-
boten: 
— in  1980 	104 	— in  1984 	95 
— in 1981 	102 	— in 1985 	95 
— in  1982 	98 	— in  1986 	98 
— in  1983 	96 

Nahezu 80000 Jugendliche waren auch 1986 allein bei 
den Arbeitsämtern als Ausbildungsplatzsuchende regi-
striert: 

Bewerber erhiel- Zusätzliche 	Summe 
ten keinen Bewerber, die 
Ausbildungs- auch ihren Ver- 
platz am mittlungswunsch 
30. September ausdrücklich 

in 1983 	47400 
in  1984 	58 426 

in  1985 	58 905 

in  1986 	46 300 

aufrechterhielten 

29800 	 77200 

36104 	 94 530 

39 615 	 98 520 

32 400 	 78 700 

Die Verminderung der Gesamtzahl ist auf die sinkenden 
Schulentlaßzahlen, nicht aber auf eine aktive Berufsbil-
dungspolitik der Bundesregierung zurückzuführen. Der 
Anteil der jungen Frauen an den unversorgten Ausbil-
dungsplatzbewerbern ist auf 65 % (1985: 64 %) gestie-
gen. Insgesamt haben sich die Ausbildungschancen für 
Mädchen erneut verschlechtert. 

Die regionalen Strukturprobleme haben zugenommen. 
Die größten Vermittlungsprobleme haben die Landes-
arbeitsämter Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-West-
falen und Hamburg. In 89 der 142 Arbeitsamtsbezirke ist 
die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen größer als das 
Angebot. 
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Mobilitätsforderungen an die Jugendlichen sind keine 
Antwort auf die Strukturprobleme des Berufsbildungssy-
stems. Ein auswahlfähiges Angebot, das das Ausbil-
dungsplatzförderungsgesetz mit 12,5 % über 100 der 
Nachfrage beschrieb, ohne Qualität und Arbeitsmarkt-
chancen zu berücksichtigen, ist in keinem Bundesland 
gegeben. 

Weder Arbeitgeber noch Bundesregierung werden ihrer 
Verantwortung gerecht, allen Jugendlichen ein auswahl-
fähiges Angebot in den Regionen anzubieten. Statt des-
sen wird an die Mobilität der jungen Menschen — ohne 
Rücksicht auf familiäre und gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu nehmen — appelliert. 

7. Berufsbildungsbilanz 1986 — 270400 Jugendliche 
ohne Ausbildung 

Wie auch in den Vorjahren wurden alle verfügbaren 
Daten in einer Berufsbildungsbilanz zusammengefaßt, 
die einen Oberblick über die tatsächliche Ausbildungs-
platzsituation ermöglicht. Diese Rechnung bezieht die 
vorliegenden Zahlen des Berufsbildungsberichtes, der 
Statistik der Bundesanstalt für Arbeit und der Schulstati-
stiken ein. Danach sind in 1986 270400 Jugendliche 
ohne Ausbildung geblieben. 

8. Berufsbildungsprognose 1987 — 
ohne Handeln 217400 Jugendliche ohne ausreichende 
berufliche Ausbildung 

Die Gewerkschaften legen erneut eine Prognose zu einer 
„Berufsbildungsbilanz 1987" vor. Diese Prognose geht 
auf der Nachfrageseite von den Hochrechnungen der 
Kultusministerkonferenz und anderer verfügbarer Daten 
aus und übernimmt im übrigen die Ist-Zahlen für das Jahr 
1986. 

Unter Auswertung aller zur Verfügung stehender Daten 
ergibt sich, daß 1987 ca. 217400 Jugendliche ohne aus-
reichende Berufsperspektiven bleiben, wenn nicht zu-
sätzliche qualifizierte Ausbildungsangebote an diese 
Jugendlichen gerichtet werden. 

9. Gewerkschaftliche Forderungen 

Ziel gewerkschaftlicher Berufsbildungspolitik ist eine 
zukunftsbezogene, den inhaltlichen und sozialen Anfor-
derungen des technisch-organisatorischen Wandels ent-
sprechende Berufsausbildung für alle Jugendlichen. Be-
rufliche Bildung muß arbeitsplatz-, betriebs- und bran-
chenübergreifende Inhalte vermitteln, die gegenüber 
technisch-organisatorischen Veränderungen langfristig 
stabil sind und auf dem Arbeitsmarkt Bestand haben. 
Neben breitem Grundlagenwissen müssen Fähigkeiten 
zu analytischem und planerischem Denken, zu Eigen-
initiative und verantwortlichem Handeln, zur Gestaltung 
sozialer Prozesse, zu Kooperation und Kommunikation 
gefördert werden. 

Für die Durchsetzung dieser Ziele ist die Neuordnung der 
Metall-, Elektro- und naturwissenschaftlichen Berufe 
sowie im Einzelhandel, die 1986 abgeschlossen werden 
konnten, ein entscheidender Erfolg gewerkschaftlicher 

Berufsbildungsbilanz 1986 (gerundet) 

Wie viele (Jugendliche) haben einen Anspruch auf berufliche 
Qualifizierung? 

1. Bedarf aus lfd. 
Abgängerjahrgang 	 1 315 500 

1.1 ohne Hochschulreife 	 660600') 
Studienberechtigte 	 281 400') 

1.2 aus Berufsfach- 
schulen 	 191 400 2 ) 
aus Berufsgrund

-

bildungsjahr 	 79800') 
aus Berufsvorberei

-

tungsjahr 	 35600') 
aus Förderlehrgängen 
der BA 	 66 700') 
davon: 
F-G-V-Lehrgänge 	27600 
J-Lehrgänge 	39100 

2. Bedarf aus frü

-

heren Jahren 	 3801004) 
davon: 
aus dem Vorjahr 	 225000 
aus früheren Jahren 	 155100 
(darunter 
bei der BA gemeldet 	 197600) 

Gesamtbedarf 	 1695600 

Wie viele (Jugendliche) könnten diesen Anspruch realisieren? 

1. Studienanfänger 	 205 4005) 2.
Übergänger ins 

allgemeinbildende 
Schulwesen 	 45 700 6) 

3. Vollqualifizierende 
Ausbildung 	 771 400 

3.1 Beamtenanwärter') 
und Gesundheitsschüler 
im 1. Jahr1) 	 86200 

3.2 Neu abgeschlossene 
Verträge im 
dualen System 	 685200 8) 

4. Nicht vollqualifi

-

zierende Ausbildung 	 402700 

4.1 Teilqualifizierende 
Ausbildung 
Berufsgrundbildungsjahr 	740007) 
Berufsfachschulen 
im I. Jahr 	 231 700 7 ) 

4.2 Sonstige schulische 
Maßnahmen 	 300007) 

4.3 Maßnahmen der 
Arbeitsverwaltung 	 670007) 

5. Derzeit ohne 
Ausbildung 	 270400 

Gesamtbedarf 	 1 695 600 

1) Quelle: Statistisches Bundesamt 

2) Quelle: Statistisches Bundesamt, Vollzeitkollegschulen geschätzt 

3) Quelle: Bundesanstalt für Arbeit 

4) 1986 waren 639431 Bewerber bei der Bundesanstalt für Arbeit gemeldet; ohne 
Studienanfänger und ohne Beamtenanwärter, aber einschließlich der gemelde-
ten noch nicht vermittelten Bewerber waren 1 229 100 zu versorgen; das bedeutet 
eine Einschaltquote von 0,52. Diese Einschaltquote dient als Hochrechnungsfak-
tor für die gemeldeten Altbewerber (197639/0,52 - 380075). 

5) Bruttostudierquote laut Hochschul-Informationssystem: 73 % des Entlaßjahr-
ganges 1983 der Studienberechtigten 

6) 1985 besuchten 137 135 Schuler die Fachoberschulen und Fachgymnasien; ein 
Drittel von ihnen (45 700) sind Schulanfänger der 11. Klassenstufe 

7) Schätzung 

8) Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 
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Berufsbildungsprognose 1987 (gerundet) 

Wie viele (Jugendliche) werden einen Anspruch auf berufliche 
Qualifizierung haben? 

1. Bedarf aus lfd. 
Abgängerjahrgang 	 1 282500 

1.1 ohne Hochschulreife 	 643000 1 ) 
Studienberechtigte 	 278500 1 ) 

1.2 aus Berufsfachschulen 	190000 2) 
aus Berufsgrundbildungsjahr 	74000 2) 
aus Berufsvorbereitungsjahr 	30000 2) 
aus Förderlehrgängen der BA 	67000 2) 

2. Bedarf aus früheren Jahren 	 360000 2) 

Gesamtbedarf 	 1 642 500 

Wie viele (Jugendliche) könnten diesen Anspruch realisieren, 
wenn 1987 im gleichen Umfang wie 1986 Ausbildungsplätze 
besetzt werden? 

1. Studienanfänger 	 205000 3 ) 

2. Übergänger ins allgemein-
bildende Schulwesen 	 46 000 4 ) 

3. Vollqualifizierende Ausbildung 	 771 400 4 ) 

3.1 Beamtenanwärter und 
Gesundheitsschüler 
im 1. Jahr 	 86200 4) 

3.2 Neu abgeschlossene Verträge 
im dualen System 	 6852004) 

4. Nicht vollqualifizierende 
Ausbildung 	 402 700 4 ) 

4.1 Teilqualifizierende Ausbildung 	305 700 4 ) 

4.2 Sonstige schulische 
Maßnahmen 	 30 000 4 ) 

4.3 Maßnahmer der 
Arbeitsverwaltung 	 67 000 4 ) 

5. Voraussichtlich ohne Ausbildung 	 217400 

Gesamtbedarf 	 1 642 500 

1) Quelle: Prognose des Statistischen Bundesamtes 

2) Schätzung 

3) Bruttostudierquote laut Hochschul-Informationssystem vgl. Berufsbildungsbilanz 
für 1986 

4) aus Berufsbildungsbilanz für 1986 übernommmen 

Berufsbildungspolitik. Die Gewerkschaften gehen davon 
aus, daß das hier erreichte Qualitätsniveau bei der Reali-
sierung weiterer Neuordnungsverfahren zum Maßstab 
genommen wird. 

Die Neuordnung von Ausbildungsverordnungen ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der betrieb-
lichen Berufsbildungspraxis. Bei dem abgeschlossenen 
Verfahren kommt es jetzt darauf an, für die betriebliche 
Ausbildungspraxis die notwendigen Umsetzungshilfen 
zu entwickeln. Diese reichen von methodisch/didakti-
schen Hinweisen bis zu Weiterbildungsmaßnahmen für 
Ausbilder. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die 
gewerkschaftlichen Aktivitäten zur Qualitätsverbesse-
rung zu unterstützen. 

Den Anspruch, alle Jugendlichen qualifiziert auszubil

-

den, gilt es zu verwirklichen. Staatliche Initiativen sind 
deshalb dringend erforderlich. Die Gewerkschaften ha- 

ben ihre konzeptionellen Vorschläge seit langem im ein-
zelnen dargestellt. Sie gelten auch weiterhin und müssen 
in der politischen Arbeit verwirklicht werden: 

• Die Einführung einer gesetzlichen Finanzierungsrege-
lung, verbunden mit Qualitätsauflagen und Kontrollen, ist 
vorrangig. 

Bund und Länder werden aufgefordert, die Finanzierung 
der beruflichen Bildung durch eine gesetzliche Umlage 
aller Betriebe und Verwaltungen zu sichern. Die Mittel für 
eine überbetriebliche Finanzierung sind durch Beiträge 
aller Betriebe, Unternehmungen und Verwaltungen zu 
einem Fonds aufzubringen. Die Verteilung der Mi ttel, die 
von der Selbstverwaltung wahrgenommen wird, soll sich 
nach der Qualität und den Kosten der Ausbildungsplätze 
richten. Tarifvertragliche Regelungen bleiben davon un-
berührt. 

Eine gesetzliche Finanzierungsumlage soll nicht nur der 
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen dienen, 
sondern auch dem Ausbau der Qualität der beruflichen 
Bildung und der Förderung überbetrieblicher Ausbil-
dungsstätten im Hinblick auf Veränderungen von betrieb-
licher Struktur und notwendigen Ausbildungsinhalten. 
Gleichzeitig sollen Wettbewerbsverzerrungen im Hin-
blick auf entstehende Kosten von ausbildenden Betrie-
ben aufgehoben werden. Die Gewerkschaften bleiben 
bei ihrer Forderung: „Wer nicht ausbildet, soll zahlen". 

• Planung, Errichtung und Weiterentwicklung überbe-
trieblicher Ausbildungsstätten sind zur Gewährleistung 
qualifizierter Ausbildung durch Änderung des Berufsbil-
dungsförderungsgesetzes auf Dauer zu sichern. 

• Die Bundesregierung ist aufgefordert, das Benachtei-
ligtenprogramm deutlich aufzustocken, gerecht zu vertei-
len und auf Dauer zu sichern. Gleichzeitig muß die 
Absenkung der Ausbildungsvergütung und die damit 
verbundene Beeinträchtigung der Tarifautonomie zurück-
genommen werden. 

• Im Hinblick auf eine gezielte Berufsbildungsplanung 
muß die Meldepflicht für Ausbildungsplätze gemäß § 9 
AFG umgehend eingeführt werden. 

• Die aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bund-Länder-
Programme müssen verstärkt inhaltlich koordiniert und 
mit wirksam kontrollierten Qualitätsauflagen versehen 
werden. 

• Darüber hinaus haben Bund, Länder und kommunale 
Gebietskörperschaften — Großstädte, Landkreis, Städ-
te und Gemeinden — ihre staatlichen Initiativen in voll-
qualifizierenden Ausbildungsgängen fortzuführen und 
auszubauen. 

Die Länder müssen das Angebot vollqualifizierender 
schulischer Bildungsgänge in anerkannten Ausbildungs-
berufen erneut ausweiten. Für diese Jugendlichen sind 
vergleichbare rechtliche und finanzielle Bedingungen zu 
schaffen. 

• Alle Bundesländer müssen mindestens 12 Stunden 
Unterricht an zwei Tagen wöchentlich gesetzlich sichern. 
Dabei ist ein angemessenes Angebot an allgemeinbil-
dendem Unterricht zu geben. Die Bundesregierung hat 
sicherzustellen, daß für die Berufsschultage eine Freistel-
lung von der betrieblichen Ausbildung erfolgt. 
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• Die Arbeitsverwaltung muß ausgebaut und personell 
in die Lage versetzt werden, die Betriebe und Verwaltung 
in Zusammenarbeit mit den Betriebs- und Personalräten 
zu einer Ausweitung eines qualifizierten Ausbildungs-
platzangebotes anzuhalten und die Jugendlichen umfas-
send zu informieren und zu beraten bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Schulen. 
• Oberstes Ziel muß es sein, daß alle Jugendlichen eine 
Beschäftigung im erlernten Beruf nach der Ausbildung 
erhalten. Lohnsubventionen aus Mitteln der Bundes-
anstalt für Arbeit für befristete Übernahme werden abge-
lehnt. 
• Berufsbildungsbilanzen im Bund und in den Regionen 
als Grundlage notwendiger Maßnahmen sind in den 
Berufsbildungsbericht aufzunehmen. Gleichzeitig ist eine 
umfassende vorausschauende Planung beruflicher Bil-
dung und ihre Bezüge zur Bildungspolitik zu verwirkli-
chen. 

Die Berufsbildungspolitik muß stärker als bisher mit den 
anderen Bereichen der Bildungspolitik abgestimmt wer-
den. Dies gilt sowohl für das allgemeinbildende Schul-
wesen als auch für die Weiterbildung. Berufliche Bildung 
kann nur im Kontext aller Bereiche der Bildungspolitik 
erfolgreich sein. 

10. Gewerkschaftliche Initiativen werden fortgesetzt 

Aktivitäten der Gewerkschaften und der Mandatsträger 
der Mitbestimmung auf allen Ebenen der beruflichen Bil-
dung haben mit dazu beitragen, daß die Ausbildungs-
platzsituation nicht noch negativer ausgefallen ist. Des-
halb werden diese gewerkschaftlichen Aktivitäten fort-
geführt werden. 

Die Mandatsträger der Mitbestimmung werden verstärkt 
Initiativen für eine Verbesserung der Qualität der berufli-
chen Bildung sowohl in den Betrieben als auch außerbe-
trieblich ergreifen. Die Gewerkschaften werden ihre Akti-
vitäten zur Neuordnung der Ausbildung und Ordnung der 
Weiterbildung vorantreiben, damit der Anspruch aller 
Arbeitnehmer auf qualifizierte Berufsbildung, die auch 
den Anforderungen des Jahres 2000 genügt, erfüllt wird. 

Der Berufsbildungsbericht 1987 hat erneut belegt, daß 
die quantitative und qualitative Entwicklung zum staatli-
chen Handeln verpflichtet, weil qualifizierte Ausbildung 
für alle jungen Menschen als gesellschaftliche Aufgabe 
von hohem Rang als Grundrecht nicht verwirklicht ist. Die 
Gewerkschaften fordern die Bundesregierung auf, im 
Interesse der jungen Menschen zu handeln. 








